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Vorwort

Oberbürgermeisterin Simone Lange

Mit der Wiederentdeckung historischer Altstadtkerne 

Anfang der 1970er Jahre gewann die Erhaltung des stadt-

baugeschichtlichen Erbes bundesweit an Bedeutung. 

Auch in Flensburg entwickelte sich stetig ein Bewusst-

sein für den Stellenwert, den die von Kriegszerstörungen 

relativ unversehrte Altstadt für die Flensburger Nach-

kriegsentwicklung erhalten sollte.

Die Anfangsjahre der Flensburger Altstadtsanierung 

waren nicht immer einfach. Geprägt durch gesellschaftli-

che und ökonomische Kontroversen über den »richtigen« 

Umgang mit dem historischen städtebaulichen und bauli-

chen Erbe, galt es anfangs, einen gesellschaftlichen, poli-

tisch gangbaren und konsensfähigen Weg zum Ausgleich 

unterschiedlicher Interessen zu finden. Das Spannungs-

feld zwischen Erhalten und Erneuern musste zunächst 

erkannt, das Aushandeln denkmalgerechter Lösungen 

zwischen unterschiedlichen Akteuren eingeübt werden. 

Zugleich galt es, in der Flensburger Nachkriegsentwick-

lung eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen Altstadt 

und Gesamtstadt zu finden. In diesem Findungsprozess 

gab das 1972 in Kraft getretene Städtebauförderungsge-

setz inhaltliche und finanzielle Orientierungen.

Innerhalb eines halben Jahrhunderts hat sich Flens-

burgs historische Altstadt beidseitig der Förde zu attrak-

tiven Wohnorten, zu einem Imageträger der Stadt und 

einem Anziehungspunkt für Flensburger*innen und Be-

sucher*innen aus aller Welt entwickelt. Dazu beigetra-

gen haben viele private Einzelpersonen, gesellschaftliche 

Gruppen, Vereine, Organisationen und nicht zuletzt das 

Land Schleswig-Holstein und der Bund durch Bereitstel-

lung der erforderlichen Städtebauförderungsmittel. 

Eine historische Stadtmitte mit kulturellen, ökonomi-

schen und touristischen Standortvorteilen, die zugleich 

den vielfältigen Anforderungen eines Oberzentrums im 

Norden Schleswig-Holsteins gerecht werden muss, ist 

entstanden. Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist die 

Flensburger Altstadt Identität stiftend für die Menschen 

in Stadt und Umland des Kreises Schleswig-Flensburg 

und des benachbarten Dänemark, die aus unserer Stadt 

nicht mehr wegzudenken ist.

Im Wissen um die stadtbaugeschichtliche, gesell-

schaftliche, kulturelle und ökonomische Bedeutung des 

historischen Altstadtkerns für die Flensburger Stadtent-

wicklung hat der städtische Sanierungsträger das Wagnis 

unternommen, den mittlerweile rund 50-jährigen Pro-

zess der Sanierung und behutsamen Weiterentwicklung 

der historischen Flensburger Altstadt methodisch auf-

arbeiten und darstellen zu lassen.

Mit der jetzt vorliegenden Darstellung wird erstmals 

die Möglichkeit eröffnet, den langen und mitunter mü-

hevollen Weg der Flensburger Altstadtsanierung über ein 

halbes Jahrhundert exemplarisch nachzuvollziehen. Die 

Erhaltung historischer Altstadtkerne ist eine immerwäh-

rende Aufgabe, die sich über Generationen fortsetzt. Da-

her wird auch in Zukunft die Erhaltung und Entwicklung 

des Altstadtkerns zu den wichtigsten Aufgaben der Stadt 

Flensburg gehören.

Allen Leser*innen wünsche ich, beim Eintauchen in 

ein wichtiges Kapitel der jüngeren Flensburger Stadtent-

wicklungsgeschichte, ein anregendes Lesevergnügen.

Simone Lange, Oberbürgermeisterin
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Einführung 

Spätestens mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-

hundert stand die Flensburger Altstadt im Spannungsfeld 

zwischen notwendigen Flächenerweiterungen, Anpas-

sungen an neue Wirtschaftsstrukturen mit veränderten 

Produktions-, Hafenumschlags- und Verkehrstechniken 

und einem stetigen Bevölkerungswachstum. Zwischen 

1864 und 1910 stieg Flensburgs Einwohnerzahl um das 

Dreifache von ca. 20 300 auf ca. 60 900 Einwohner. 

Stadtwachstum erforderte neue Flächenbedarfe, führ-

te zu strukturellen Veränderungen im historischen Bau-

bestand und erhöhte den Druck auf die ohnehin schon 

beengte und problematische Wohn- und Arbeitssituation 

im historischen Stadtkern. Die fortschreitende Industria-

lisierung und die neuen Eisenbahnverbindungen ab Mit-

te der 1850er Jahre hatten in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts sichtbar fortschreitende Veränderungen 

des äußeren Stadtbildes zur Folge.

Rückblickend betrachtet sind die Ursachen der etwa 

100 Jahre später beginnenden Flensburger Altstadtsa-

nierung wesentlich auf die ökonomischen, demographi-

schen, stadtfunktionalen, technischen und strukturellen 

Veränderungen des Stadtgefüges ab etwa Mitte des 19. 

Jahrhunderts zurückzuführen.

Was in den ausgehenden 1960er Jahren in Flensburg 

begann, ist ein lehrreiches Kapitel bundesrepublikani-

scher Altstadtsanierung. Das Flensburger Sanierungsge-

schehen innerhalb der etwa 90 ha großen historischen 

Altstadt an der Förde, ist exemplarisch für den gesell-

schaftlichen, politischen und administrativen Umgang 

mit der Baugeschichte mittelalterlicher Stadtkerne in 

den Wiederaufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Diesen facettenreichen Prozess aufzuarbeiten, zu doku-

mentieren und mehrere Jahre nach Abschluss der Sanie-

rung deren Aktiva und Passiva herauszuarbeiten, ist für 

alle Beteiligten ein ambitioniertes Unterfangen. 

Die Dokumentation soll einen Beitrag zum Verständ-

nis dessen leisten, was noch vor fünf Jahrzehnten kaum 

für möglich gehalten wurde: die Transformation eines 

in vielen Bereichen im Verfall befindlichen mittelalter-

lichen Altstadtkerns in ein lebendiges Zentrum für die 

Stadt Flensburg und ihr Umland. Denn Ende der 1960er 

Jahre, zum Beginn der Flensburger Altstadtsanierung, 

war keineswegs ausgemacht, dass die Erhaltung der 

historischen Altstadt und ihres baukulturellen Erbes 

gelingen konnte. Zu sehr waren auch in Flensburg die 

Planungsvorstellungen von den städtebaulichen Nach-

kriegsleitbildern der autogerechten Stadt bestimmt, in 

der alle städtischen Funktion voneinander separiert und 

durch leistungsfähige, breite Verkehrstrassen getrennt 

werden sollten.

Ein Blick zurück auf die gesellschaftliche und bauliche 

Situation der Altstadt in den 1960er Jahren mit ihren seit 

der Industrialisierung durch Umbauten, Abbrüche, neue 

Hafen- und Verkehrsanlagen etc. verursachten Struk-

tur-, Funktions- und Gestaltveränderungen bildet den 

Ausgangspunkt der Dokumentation. Die ausgehenden 

1960er Jahre sind bundesweit eine Zeit des Aufbruchs, 

der langsamen Wiederentdeckung des baukulturellen 

Erbes, der kulturellen Kontroversen über den richtigen 

Umgang mit der zunehmend als wertvoll erachteten his-

torischen Bausubstanz und dem städtebaulichen Erschei-

nungsbild historischer Altstädte. Auch in Flensburg wur-

den diese Diskussionen leidenschaftlich geführt. 

Die beginnenden 1970er Jahre symbolisieren bundes-

weit einen gesellschaftlichen Wertewandel hin zur Alt-

stadt, der auch in Flensburg vollzogen wird. In diese Zeit 

fallen die wichtigsten gesetzlichen, planerischen, denk-

malpflegerischen, politischen und finanziellen Weichen-

stellungen für die Flensburger Altstadtsanierung. 

In der Flensburger Stadtverwaltung wird zur Steue-

rung der Sanierung eine ämterübergreifende Arbeits-

gruppe eingesetzt, Vorbereitende Untersuchungen und 

städtebauliche Wettbewerbe werden durchgeführt, erste 

Sanierungskonzepte, Sozialplanungen und Strategien 

zur Bürgerbeteiligung erarbeitet, das Stadtbild wird un-

tersucht, eine Gestaltungssatzung erarbeitet, städtebau-

liche Rahmenpläne aufgestellt und ein Sanierungsbei-

rat gebildet. 1972 beschließt die Ratsversammlung die 

 ersten Sanierungssatzungen für die Blöcke 6, 8 und 10 

in der nördlichen Altstadt. Die Altstadtsanierung wurde 

von verschiedenen Sanierungsträgern durchgeführt; seit 

dem Jahr 2003 ist der treuhänderische Sanierungsträger 
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die Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 

(FGS), eine Tochtergesellschaft der Stadt Flensburg, für 

die Sanierungsverfahren in der Stadt zuständig.

Zwischen den ersten Gutachten zur städtebaulichen 

Erneuerung 1970, initiiert bereits 1968, und dem Be-

ginn der ersten baulichen Sanierungsmaßnahme 1976 

im Block 6, 8 und 10 liegt ein vergleichsweise kurzer Zeit-

raum von etwa sechs Jahren. Das Tempo der Flensburger 

Altstadtsanierung nimmt seit 1976 stetig zu, nicht nur 

im baulichen und städtebaulichen Sinne, sondern auch 

im Aufbau vom Beteiligungsgremium und der Wahrneh-

mung von Beteiligung.

Im Planungs- und Sanierungsverlauf haben praktische 

Erfahrungen sowie wechselnde ökonomische und gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen mehrfach zu Anpas-

sungen der Sanierungsstrategien geführt. Die anfängli-

chen, teilweise flächenhaften Abbrüche erhaltenswerter 

historischer Gebäude im Inneren der Sanierungsblöcke 

und der Neubau normierter Wohnungsgrundrisse hinter 

historischen Fassaden weichen mehr und mehr einer 

denkmalgerechten Gebäudeerhaltung, die zunehmend 

als kulturell und ökonomisch wertvoll erachtet wird. 

Gebäudeabbrüche in den Innenhöfen werden durch be-

hutsame Eingriffe in die städtebaulichen und baulichen 

Strukturen abgelöst. Kennzeichnend für ein gewandeltes 

Sanierungsverständnis sind ein bewusster Umgang mit 

schützenswerter Bausubstanz und eine auf Erhaltung 

ausgerichtete Erneuerung städtebaulicher Strukturen. 

Kennzeichnend für ein verändertes Verständnis von 

Sanierung ist vor allem auch die aktive Bewohnerbetei-

ligung. Es herrscht ein anderer, demokratischer Umgang 

mit den Menschen, die in der Altstadt leben und arbei-

ten. Sie werden von Beginn an in die Sanierungsplanung 

einbezogen. 

Für die strukturschwache Grenzstadt zu Dänemark er-

weist sich die Altstadtsanierung zudem als ein Konjunk-

turprogramm mit spürbaren wirtschaftsfördernden und 

beschäftigungsfördernden Effekten. Denn jeder Euro öf-

fentlicher Fördermittel löst ein Mehrfaches an privaten 

Sanierungsinvestitionen aus.

Die wichtigsten Stationen der etwa fünf Jahrzehn-

te umfassenden Flensburger Altstadtsanierung werden 

in der Dokumentation nachgezeichnet und aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln beschrieben. Die thematische 

Vielfalt der Beiträge verdeutlicht die Komplexität des 

Sanierungsgeschehens. Sie zeigt auch die gesellschaftli-

chen, zeitlichen und finanziellen Zwänge und Chancen, 

in denen sich Städte mit sanierungsbedürftigen Altstäd-

ten befinden. 

Die Erhaltung, Erneuerung und Entwicklung einer his-

torischen Altstadt ist ein immerwährender Prozess, der 

von Generation zu Generation fortgesetzt werden muss. 

Er benötigt auf Nachhaltigkeit und Konsens angelegte 

Sanierungsstrategien, Akzeptanz und Mitwirkungsbe-

reitschaft von Stadtgesellschaft und Stadtpolitik, die Be-

reitschaft der Stadt, die erforderlichen Haushaltsmittel 

zur Verfügung zu stellen sowie Geduld für die vergleichs-

weise langen Umsetzungszeiträume. 

Auf Dauer kann dies nur gelingen, wenn Altstadtsanie-

rung als Teil einer gesamtstädtischen Entwicklung ver-

standen wird. Erforderlich sind somit politisch verbind-

liche Ziele und eine fundierte Aufgabenteilung zwischen 

dem Altstadtzentrum, den Stadtteilen und idealerweise 

auch den Flensburger Umlandgemeinden. Gefragt sind 

Berechenbarkeit und Kontinuität der Planungs- und Sa-

nierungsmaßnahmen. Diese müssen über die Kurzfristig-

keit kommunalpolitischer Wahlperioden hinaus Bestand 

haben.

Trotz der insgesamt erfolgreichen Altstadtsanierung 

benötigt die Stadt Flensburg auch künftig finanzielle Un-

terstützung, um den erreichten Sanierungsstatus dauer-

haft zu erhalten. Denn das ist das eigentliche Ziel aller 

Sanierungsaktivitäten: die Flensburger Altstadt als Iden-

tität stiftenden Ort von besonderer Schönheit und bauge-

schichtlicher Bedeutung als ein lebendiges Stadtzentrum 

für kommende Generationen zu erhalten.

In eigener Sache

Aufgrund der Komplexität und der Wechselbeziehungen 

der verschiedenen Themen im Sanierungsprozess lassen 

sich Wiederholungen zum besseren Verständnis einzel-

ner Kapitel nicht vermeiden. 

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit muss leider auf 

die grammatisch feminine oder auf die gegenderte Form 

(Bürger*innen) verzichtet werden. Die maskuline Form 

(Bürger) bezieht die Feminine und diverse Formen mit 

ein.
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Das Ende des Zweiten Weltkrieges wird deutschlandweit 

mit dem 8. Mai 1945 angegeben. Zuvor hatten bereits Teile 

der deutschen Wehrmacht, nach dem Selbstmord Hitlers 

am 30. April 1945, die Kämpfe eingestellt. Die Gesamt-

kapitulation wurde in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 

1945 in Berlin-Karlshorst unterzeichnet. Mit der Unter-

zeichnung der Kapitulation in der Nacht am 9. Mai 1945 

ging alle öffentliche Gewalt auf die Alliierten über. Die 

 Kapitulationserklärung hatten die drei Oberbefehlshaber  

der Wehrmachtteile, u. a. Generalfeldmarschall Wilhelm 

 Keitel, unterschrieben. Großadmiral Karl Dönitz, der von 

Hitler zu seinem Nachfolger ernannt worden war, hatte 

die Kapitulation letztlich akzeptiert.1 

Allerdings gestaltete sich die Lage in Flensburg zuvor 

etwas anders.2 Am 3. Mai 1945 hatte Dönitz in Flensburg 

»aus einigen in den Nordraum ausgewichenen Reichs-

ministern eine geschäftsführende Reichsregierung« mit 

Regierungssitz im Sonderbezirk Mürwirk, in der Marine-

schule, gebildet. Ziel war ursprünglich, Teilkapitulationen 

für den Nordwestraum zu erwirken sowie u. a. zu er-

reichen, dass Soldaten, die aus dem Osten kamen, sich 

britischen Streitkräften ergeben konnten. General Eisen-

hower als Oberkommandierender der Alliierten bestand 

allerdings auf einer bedingungslosen und gleichzeitigen 

Kapitulation im ganzen Land und an allen Fronten.3 

Am 23. Mai 1945 endete auch das »Dritte Reich« mit 

der medienwirksamen Festnahme der provisorischen 

bzw. geschäftsführenden Regierung, der Nachfolgere-

gierung Hitlers, mit ihrem Anführer Großadmiral Karl 

Dönitz 4 und weiteren Repräsentanten durch britische 

Truppen.

Nachkriegssituation

Die Stadt Flensburg hatte nun auf allen Ebenen mit den 

Folgen des Krieges zu kämpfen: Politisch, sozial, ökono-

misch und baulich-städtebaulich. Binnen eines Jahres 

wuchs die Stadt um mehr als 42 000 Menschen, über-

wiegend Geflüchtete, Vertriebene, Rückkehrer und Men-

schen aus Konzentrationslagern, auf mehr als 102 000 

Einwohner.5 Diese Menschen mussten untergebracht, die 

Not der Bevölkerung gelindert und Produktionsbedin-

gungen für die Wirtschaft geschaffen werden. 

Die Kriegswirtschaft hatte zuvor Produktionsstätten 

und Betriebe in den Ruin getrieben und Arbeitskräfte 

ausgebeutet. Die Betriebe waren zu einem raschen Wech-

sel zur Zivilproduktion nicht in der Lage. Arbeitskräfte 

fehlten genauso wie das Wissen um Produktionsverfah-

ren. Die Wirtschaft Flensburgs stand am Abgrund. Roh-

stoffe waren genauso wenig vorhanden wie ein Angebot 

an Waren. Schon vor Ende des Krieges hatte in den Jah-

ren 1943 bis 1945 eklatanter Waren- und Materialmangel 

geherrscht, der sich in den ersten Nachkriegsjahren fort-

setzte. 

Die Versorgung der Bewohner war auch nach dem 

Krieg äußerst eingeschränkt. Die Läden in der ganzen 

Stadt waren leer, viele Ladengeschäfte mussten schlie-

ßen und waren dem Verfall preisgegeben. Ab dem 15. Ok-

tober 1945 wurden in der britischen Zone Lebensmittel 

und Gebrauchsgüter rationiert und nur gegen Lebensmit-

telkarten ausgegeben. Die Rationen deckten kaum das 

Existenzminimum ab. Erwachsene erhielten lediglich 

1200 Kalorien pro Tag, häufig musste man, da der Man-

gel so groß war, mit der Hälfte auskommen. Das Elend 

nahm immer mehr zu. Notküchen wurden eingerichtet, 

in denen eine dünne Suppe ausgeteilt wurde. Hamster-

fahrten aufs Land, um Wertsachen gegen Lebensmittel 

zu tauschen, waren an der Tagesordnung, ebenso wie der 

Tauschhandel auf dem Schwarzmarkt.6 

Zum Hunger kam die klirrende Kälte im Winter 1946/ 

1947, die alles Leben lähmte. Kohle für den Hausbrand 

wurde nur den lebenswichtigsten Betrieben zugeteilt. 

Zum Heizen fällten viele Flensburger über Nacht Bäume 

in den Parks, auf Friedhöfen und in der ganzen Stadt. 

Die wenigen Vorräte an Kartoffeln oder Steckrüben, die 

auf den Hamsterfahrten aufs Land ergattert wurden, er-

froren in den Kellern oder Vorratskammern. Strom- und 

Gassperren in den Haushalten erschwerten den Alltag zu-

sätzlich.

Ein Blick in die ersten  Jahrzehnte nach 1945
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Unterkünfte und Wohnen

Es herrschte eine katastrophale Wohnungsnot in der 

ganzen Stadt. Die Geflüchteten und Vertriebenen lebten 

zeitweise in 26 Barackenlagern oder in Schulen, Kaser-

nen, Versammlungshäusern, Gaststätten, Bretterver-

schlägen, Kellern und in von der Bauaufsicht für unbe-

wohnbar erklärten Wohnungen. Sie wohnten dort dicht 

gedrängt, schliefen vielfach auf Fußböden, auf Strohmat-

ten und sogar im Freien, oder sie waren im Rahmen der 

Zwangsbewirtschaftung von Wohnraum 7 bei Flensburger 

Bürgern untergekommen – für alle Beteiligten eine sehr 

belastende Situation. Rund 20 000 Geflüchtete wurden in 

Wohnungen von Flensburger Bürgern eingewiesen. Laut 

Verfügung der britischen Militärregierung Ende 1945 

sollten jedem Bürger in Flensburg, unabhängig davon, 

ob er Wohnungsinhaber war oder dort untergebracht 

wurde, 3,5 qm Wohnraum zustehen. Die bis 1951 ent-

standen Neubauten standen in keinem Verhältnis zu der 

herrschenden Wohnungsnot.8

Die Zwangsbelegung stieß schnell an ihre Grenzen. So 

wurden für viele Menschen die Notunterkünfte für meh-

rere Lebensjahre zur Dauerwohnstatt. Die Stadt Flens-

burg hatte es sich aufgrund der Wohnungsknappheit zur 

Aufgabe gemacht, die Wohnlager zumindest menschen-

würdig auszustatten.9 Noch zu Beginn der 1960er Jahre 

kam es vor, dass sich Bürger Flensburgs für Zimmer in 

den Wohnlagern bewarben.10

In der Altstadt

Die Flensburger Altstadt kann mit dem Schicksal vieler 

Städte, die im Bombenhagel fast völlig zerstört worden wa-

ren, nicht verglichen werden. Die Altstadt blieb trotz meh-

rerer Luftangriffe von Bomben relativ unversehrt. So ist 

am 18. August 1942 ein Flächenbrand-Angriff auf die Stadt 

gestartet worden, er scheiterte jedoch infolge einer Fehl-

navigation. Der größte Angriff wurde am 19. Mai 1943 von 

amerikanischen Bombern geflogen. Er zerstörte gezielt die 

Werft und verursachte erhebliche Schäden in der Nord-

stadt. Ein Großangriff, der gegen Ende des Krieges am 23. 

April 1945 erfolgen sollte und vermutlich die gesamte Alt-

stadt zerstört hätte, ist wegen einer dichten Wolkendecke 

abgebrochen worden.11 Kurz vor der Kapitulation flogen 

die Alliierten einen Angriff auf die Flensburger Südstadt, 

dazu kamen Tagesangriffe mit Bordwaffenbeschuss.12 

Selbst gegen Ende des Krieges hörte die Angst nicht auf.

Weitere Luftangriffe der Alliierten trafen am Rande 

der Altstadt im Norden bedeutende Industriebetriebe wie 

die Fahrzeugwerke Nord, die Ofenfabrik, Rüstungs- und 

Versorgungsbetrieben und die Flensburger Schiffsbau-

Gesellschaft (gegründet 1872), die dort mit ihrer U-Boot-

Produktion ansässig waren. Sie trafen nicht nur die Werft 

mit deren in der Nähe liegenden Industriebauten, son-

dern auch Wohnhäuser in der Neustadt und Nordstadt.13 

Die relative Unversehrtheit der Altstadt hatte zur Fol-

ge, dass viele der Geflüchteten, Vertriebenen und Evaku-

ierten aus Konzentrationslagern in der Altstadt einquar-

tiert wurden.14 Die Diskussion um Wiederherstellung 

des vertrauten Stadtbildes oder um Neubeginn, d. h. um 

grundlegende Änderungen des historischen Stadtbildes, 

wie sie in vielen Städten geführt wurde, stellte sich so-

mit für Flensburg direkt nach dem Krieg nicht. Die Aus-

einandersetzung um neue städtebauliche Akzente in der 

Altstadt versus Erhalt begann erst später in den 50er und 

60er Jahren. Es ging zunächst um die Linderung der Woh-

nungs- und sozialen Not.

Die Häuser und Wohnungen der Altstadt waren schnell 

extrem überbelegt und dadurch die Wohnsituationen 

und Lebenslagen dramatisch. Zahlreiche Wohnungen be-

fanden sich in einem katastrophalen baulichen Zustand. 

Während des Krieges konnten die Häuser in der Altstadt, 

besonders in den letzten Kriegsjahren, nicht instandge-

setzt werden,15 denn Material und Arbeitskräfte fehlten. 

Das Ende des Krieges brachte noch keine Besserung. Be-

dingt durch die extreme Überbelegung, die verfallenen 

Häuser und mangelhafte sanitäre Ausstattungen herrsch-

ten gesundheitsgefährdende Zustände.16 Kaum vorstell-

bar für uns heute, die wir in komfortablen Verhältnissen 

leben: Die Gemeinschaftstoiletten für mehrere Familien 

befanden sich auf dem Hof oder dem Treppenabsatz, 

 sogar noch lange nach dem Krieg. Konflikte zwischen 

den Wirts- und Gastfamilien waren angesichts der viel-

fältigen Belastungen unausweichlich.

Das dicht gedrängte Wohnen in den heruntergekom-

menen Bau- und Raumstrukturen der Altstadt musste 

noch lange hingenommen werden. Das Bauwesen lag 

direkt nach dem Krieg brach, die Versorgungslage mit 

Baumaterial war ausgesprochen schlecht. Grundlagen-

material wie Kohle, Kalk, Zement und Maschinen fehl-

ten. Außerdem gestattete die Vermögens- und Einkom-

menssituation vieler Eigentümer in der Altstadt, bei 
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einer kleinteiligen Eigentümerstruktur, nicht einmal 

einfache Reparaturen. Auch fehlten die notwendigen Er-

satzteile. Die Einnahmen aus den Mieten boten ohnehin 

keine finanzielle Grundlage für eine Instandsetzung oder 

Modernisierung. So mussten die Überbelegung und die 

intensive Nutzung der Häuser in den Nachkriegsjahren 

zu einem weiteren Niedergang zahlreicher Häuser, teil-

weise bis zur Baufälligkeit, führen.17 

Der Neubeginn

Erst nach der Währungsreform 1948 konnte die Bautä-

tigkeit wieder beginnen, wesentlich bedingt durch das 

European Recovery Program, das europäische Wieder-

aufbauprogramm (ERP – »Marshallplan«)18, das von den 

USA initiiert und von US-Präsident Harry S. Truman am 3. 

April 1948 in Kraft gesetzt wurde. Mit diesem Programm, 

das zunächst auf vier Jahre angelegt war, sollte die Pro-

duktion in den vom Krieg betroffenen europäischen Län-

dern wieder in Gang gesetzt, gesteigert und der Handel 

ausgeweitet werden – letztendlich zur Stärkung der ame-

rikanischen Absatzmärkte. In den Jahren 1948 bis 1957 

wurden mehr als 13,2 Milliarden Dollar in die Hilfe für 

Europa und den Wiederaufbau gesteckt; mit hohen In-

vestitionen wurde die westdeutsche Wirtschaft angekur-

belt.19

Der Marshallplan und die Währungsreform (20. und 

21. Juni 1948) bewirkten einen Produktions- und Han-

delsaufschwung in Deutschland. Damit und mit der Frei-

gabe des Wohnungsbaus 1948 durch die Alliierten war 

der Weg für den Wiederaufbau der Städte geebnet.

Auch wenn nun durch die Ankurbelung der Produk-

tion Baustoffe zur Verfügung standen, war die Frage 

der Finanzierung des Aufbaus bzw. Wiederaufbaus20 in 

dieser frühen Nachkriegszeit noch nicht gelöst. Wie in 

allen deutschen Städten war die Haushaltslage in Flens-

burg äußerst angespannt: Öffentliche und private Mittel 

waren knapp. Zwar war die Preisbindung in Verbindung 

mit der Währungsreform aufgehoben worden; dies galt 

Abb. 1 Südteil der Süderfischerstraße in den 1970er Jahren

Abb. 2 Flensburg 1954
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jedoch nicht für die Wohnungsmieten und Bodenpreise. 

Somit konnten aus den Mieten noch immer nicht die not-

wendigen Reparaturen, Instandsetzungen oder Moderni-

sierungen finanziert werden.21 

Flensburg war mit der Unterbringung der hohen An-

zahl von Geflüchteten, Vertriebenen, Rückgekehrten und 

Evakuierten logistisch, wirtschaftlich, sozial und emotio-

nal überfordert. Das Barackenräumprogramm, das 1952 

von der Landesregierung Schleswig-Holstein auf den 

Weg gebracht wurde, sollte Abhilfe schaffen. Es  wurde 

gespeist aus Bundes- und Landesmitteln. Auf Dauer 

konnte es nur in Verbindung mit einer gezielten Woh-

nungsbaupolitik und Wohnungsbauförderung wirksam 

werden.22 Somit wurde durch den öffentlich geförderten 

Wohnungsbau in Schleswig-Holstein die wesentliche 

 Voraussetzung für eine Umsiedlung der Bewohner in neu 

errichtete Wohnungen geschaffen. Gleichzeitig hatte 

die Stadt Flensburg den Ausbau von Dachgeschossen im 

 Rahmen des Wohnungsnotprogramms und gezielte Ver-

besserungsmaßnahmen an den Lagern vorgenommen, 

um die schlimmste Wohnungsnot zu lindern.

Abb. 3 Wohnhäuser in der Süderfischerstraße, Juni 1983

Zur wirtschaftlichen Lage 

Zur Wohnungsnot kam erschwerend hinzu, dass die wirt-

schaftliche Lage der Stadt und ihrer Bewohner sich trotz 

Marshallplan und Währungsreform nur langsam erholte. 

»Die wirtschaftliche Entwicklung Flensburgs nach 1945 

war einerseits durch die unmittelbaren Kriegsfolgen, 

andererseits durch eine weitere Verschlechterung der 

Standortbedingungen gekennzeichnet«.23 Flensburg war 

in eine Abseitslage geraten: Handelswege, Handelsbezie-

hungen und Absatzmärkte gingen durch die Ost-West-

Teilung verloren. Dies betraf vor allem die Häfen der öst-

lichen Ostsee bis hinein in den Finnischen Meerbusen; 

auf dem Landwege die Wirtschaftsbeziehungen zu den 

Städten jenseits der innerdeutschen Grenze. 

Das Jahr 1948 zeigte, dass industrielle Produktions-

stätten zwar erhalten geblieben waren, doch Produk-

tionsmittel und Absatzmärkte fehlten. Insofern war die 

Flensburger Wirtschaft noch nicht dazu in der Lage, der 

Bevölkerung genügend Arbeitsplätze zur Verfügung zu 

stellen. Mit einer Arbeitslosenquote von 30%24 waren 

dementsprechend keine Mieten zu erwarten, die ein 

Mindestmaß an Reparaturkosten ermöglicht hätten. Erst 

in den 1950er Jahren erfolgte der wirtschaftliche Auf-

schwung, der zunächst eng mit der Industrie, u. a. der 

Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), der Schifffahrt 

und dem beginnenden Rumhandel zusammenhing.25 

In den Folgejahren hatte die Stadt Flensburg eine 

Reihe weiterer wirtschaftlicher Barrieren zu überwin-

den: Sie war als Grenzstadt Außenposten des nationalen 

Marktes gewesen. Ab 1957 (»Römische Verträge«) lag sie 

am äußersten Rand der neu gegründeten Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und damit nicht im 

Mittelpunkt großer Entwicklungsmöglichkeiten. Als Re-

aktion auf die EWG schlossen sich die skandinavischen 

Länder zur Wirtschaftsföderation EFTA zusammen. Die 

Staatsgrenze wurde nun zur »Trennungslinie zwischen 

zwei Wirtschaftsblöcken«.26 Im Nachhinein war das nicht 

unbedingt ein Nachteil, denn dänische Unternehmen 

entschlossen sich als Reaktion auf die EWG zu einer An-

siedlung in Flensburg und dessen Region.27 

Der wirtschaftliche Aufschwung, der mit einer Vergrö-

ßerung von Betrieben, Rationalisierung und Konzentra-

tion mehrerer Betriebe sowie mit einer Vergrößerung des 

Warenangebotes einherging, stellte große Anforderungen 

an die Stadtstruktur, die die Altstadt nicht erfüllen konnte. 
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Eine Antwort auf die Wohnungsnot: 
Stadterweiterung und neue Leitbilder 

Verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ging 

eine stetig steigende Bautätigkeit einher. Von 1949 bis 

1955 wurden von der städtischen Wohnungsbaugesell-

schaft mbH, dem Selbsthilfebauverein, der Arbeiterbau-

verein und der Wohnungsbaugesellschaft »Neue Heimat« 

insgesamt 3.384 Wohnungen fertiggestellt. Die Woh-

nungsbaugesellschaften nutzten intensiv das Wohnungs-

bauförderprogramm des Landes und des Bundes (vgl. o.) 

sowie das Kleinsiedlungsprogramm und Selbsthilfepro-

gramm des Landes. Dennoch lebten noch viele Menschen 

in Barackenlagern (im Jahr 1959 waren es noch 3200) und 

in beengten Verhältnissen in der Altstadt.28 

Städtebaulich reagierte die Stadt auf die Wohnungsnot 

mit extensiver Siedlungsflächenentwicklung. Schließlich 

galt es, nicht nur die überfüllte Altstadt wieder zu entlas-

ten, sondern auch die Zwangsbewirtschaftung von Wohn-

raum auf gesamtstädtischer Ebene zu beenden. Ebenso 

musste für die Geflüchteten, die in Barackenlagern oder 

anderen Notunterkünften wohnten, menschenwürdiger 

Wohnraum geschaffen werden. 

Parallel dazu ging es darum, Flächen für ein neues, 

modernes Wirtschaftsleben mit besseren Produktions-

bedingungen zu entwickeln und bereitzustellen. In der 

Altstadt waren auf den schmalen Grundstücken mit den 

historischen Kaufmannshöfen und Handwerkerhäusern 

Flächen für moderne und größere Gewerbeanlagen nicht 

ausreichend vorhanden, um bestehende Betriebe zu mo-

dernisieren oder neue, innovative Unternehmen anzusie-

deln. 

Flensburger Stadterweiterung

Auch wenn man in Flensburg nicht uneingeschränkt – 

wie in den vielen zerstörten Städten – von Wiederaufbau 

in rein baulich-städtebaulichem Sinne sprechen konnte, 

so befand sich die Stadt insgesamt in einer Zeit des Auf-

baus und der räumlichen Erweiterung. Neue Wohngebie-

te entstanden, bestehende Siedlungen wurden erweitert, 

Gewerbeflächen »auf der grünen Wiese« wurden entwi-

ckelt. Die Stadt Flensburg mit ihren Stadterweiterungs-

gebieten folgte den bundesweiten städtebaulichen Leit-

vorstellungen einer gegliederten, aufgelockerten Stadt, 

verbunden mit einer strikten Trennung von Wohnen und 

Arbeiten und, letztlich als Folge der Funktionstrennung, 

einer autogerechten Stadt. 

Nach Ende des zwölfjährigen nationalsozialistischen 

Regimes wurden – im Zusammenhang mit der Diskus-

sion um Wiederherstellung gegenüber grundlegenden 

Veränderungen der Stadtstrukturen – neue Vorstellun-

gen der Stadt entworfen. »Nach dem Alpdruck des Krie-

ges schien nun ein alter Traum Wirklichkeit werden zu 

können, der seit Entstehen der großen Industriestädte 

schon vor diesem Krieg – und auch in anderen Ländern 

– immer wieder in farbigen Bildern ausgemalt worden 

war: Durchdringung von Stadt und Natur, Auflösung der 

Großstädte in »Stadtlandschaften« mit breit ausschwin-

genden Freiräumen zwischen den Bauten als Kontrast 

zur steinernen Stadt des 19. Jahrhunderts mit Mietska-

sernen, Hinterhöfen und Korridorstraßen.«29 Über diese 

Leitziele für die neuen Wohngebiete an den Stadträndern 

herrschte deutschlandweit unter vielen Architekten und 

Stadtplanern Einigkeit.

Die Erscheinungsbilder der Flensburger Siedlungen 

veränderten sich in diesem Sinne stark. Die Freiflächen 

um die ursprünglich kleinen dörflichen Siedlungskerne 

herum wurden westlich und östlich der Förde sowie im 

Süden der Stadt vielfach mit Wohnblöcken bebaut. Diese 

Bebauung wurde mit Mehrfamilien-, Zweifamilien- und 

Reihenhäusern und Grün durchmischt und ergänzt. Den 

unterschiedlichen Wohnansprüchen und den sozialen 

Gruppen sollte durch diese Mischung Rechnung getragen 

werden, wie auch der Nachbarschaftsgedanke in dem Zu-

schnitt der Siedlungen seinen Ausdruck fand. Das Sied-

lungsgefüge stellte sich überwiegend ähnlich dar und 

verlor seinen dörflichen Charakter.30 

Die Stadt wuchs vornehmlich östlich der Förde, »die 

Höhe hinauf, wo das Gebiet der 1910 eingemeindeten 

Dörfer das erforderliche Bauland bot«.31 In den 50er und 

60er Jahren entstanden die Vorstädte und moderne Er-

weiterungen als reine Wohngebiete wie z. B. in Mürwik, 

Fruerlund oder Engelsby östlich der Förde sowie Rude 

südlich der Innenstadt.32 In diesen vier Siedlungen war 

der Gedanke der Gartenstadt in gegliederter, aufgelo-

ckerter und dabei variierter Form virulent. Wie im Gar-

tenstadtmodell zum Ende des 19. und Beginn des 20. 

Jahrhundert finden sich – entsprechend dessen Grundge-

danken – Forderungen nach Schaffung gesunder Wohn-
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verhältnisse, nach größtmöglicher Nähe zu Natur und 

Landschaft sowie nach Trennung sich gegenseitig beein-

trächtigender Nutzungen wieder.33 34 

Mit diesen strukturellen Stadterweiterungen veränder-

ten sich die Lebensformen: In den neuen Wohnsiedlungen 

der ersten zwei Nachkriegsjahrzehnte, die einen Großteil 

der städtischen Flächen ausmachten, spielte sich kaum 

städtisches Leben im soziokulturellen Sinne ab. 

Zwar boten die Einkaufszentren (z. B. Mürwik) für die 

Haushalte die notwendigen Waren des täglichen und pe-

riodischen Bedarfs und ermöglichten den Frauen Kontak-

te, auch gab es die Kirchen und Gemeinderäume, doch 

zu kulturellen und sozialen Ereignissen fuhren die Men-

schen in die Altstadt, genauso wie für den Kauf zentren-

relevanter Waren. Hauptsächlich besorgten Frauen den 

Haushalt, auch wenn sie berufstätig waren.

Damit folgten die Leitbilder einer aufgelockerten 

Stadt nicht nur der strikten Funktionstrennung zwischen 

Wohnen und Arbeiten, sondern führten im Ergebnis zur 

Trennung der Lebenswelten von Frau und Mann. Der 

Lebensalltag der Frauen spielte sich vorwiegend in der 

Wohnsiedlung ab. Durch ihre Verantwortung für Haus-

halt und Kindererziehung waren die Frauen intensiver 

an den Wohnort gebunden, während der Mann seinen 

Arbeitsplatz in der Stadt, ggf. sogar in der Altstadt hat-

te. Frauen waren an der Teilhabe der städtischen Öffent-

lichkeit und des politischen Lebens also deutlich einge-

schränkt.

Dennoch entsprachen die Siedlungen und Siedlungs-

erweiterungen den Vorstellungen vieler Menschen nach 

Abb. 4 Planung Fruerlund

neuen Lebensformen und, eng damit verbunden, nach 

Wohnen im Grünen. Nach den dunklen Jahren und Schre-

cken des Krieges wünschten sich die Menschen neue, kla-

re Strukturen, Helligkeit und Ruhe. Eine Heimat in fried-

voller, naturnaher Umgebung für das Wohl der Kinder 

war ebenso begehrt wie eine modern ausgestattete Woh-

nung. Noch lange, weit über die 50er Jahre hinaus, übten 

die Erweiterungsgebiete eine große Anziehungskraft aus. 

Nicht nur Geflüchtete und Heimatvertriebene zog es in 

die »neue Heimat«. Auch alteingesessene Bürger, insbe-

sondere aus der Altstadt, hatten sich gern für Wohnun-

gen in den Randgebieten der Stadt beworben.

Zum Planungsrecht

Die notwendige Stadterweiterung erforderte eine pla-

nungsrechtliche Grundlage, die mit den vorläufigen 

Wirtschaftsplänen der Stadt35 von 1949 und 1960 der 

schnellen Entwicklung Rechnung trug und zügige Hand-

lungs- und Umsetzungsoptionen bot. Diese Pläne sind 

nach dem Bundesbaugesetz vom 23.6.1960 nachträglich 

als Flächennutzungsplan anerkannt worden.

Der Flächennutzungsplan von 1968, der ein über-

geordnetes Bild für die gesamtstädtische Entwicklung 

zeichnete, formulierte weiterhin die »scharfe Trennung 

zwischen Wohnen und Produktionsstätten« der Stadt-

erweiterungsgebiete als Ziel. Gewerbeflächen sollten den 

Gebieten zugeordnet werden, was auch geschah.36 Dabei 

ging der Flächennutzungsplan bis zum Jahre 1980 von 

rund 120 000 Einwohnern als mögliches Ziel aus und ver-

folgte dementsprechend eine Arrondierung begonnener 

Gebiete.37

Verkehr

Die strikte Funktionstrennung von Wohnen, Arbeiten 

und industrieller Produktion verursachte einschneiden-

de Folgen für den Flensburger Verkehr. Der Ausbau der 

Wirtschaft bzw. die rasche Herstellung der Funktions-

fähigkeit der Wirtschaftsunternehmen in Produktion, 

Logistik und Handel, inkl. grenzüberschreitender Wirt-

schaftstätigkeiten, erforderten erweiterte und neue Ver-

kehrsstrukturen. In der Zeit des Aufbaus und der nachfol-

genden »Wirtschaftswunderjahre« wurde dem Privatauto 

eine immer größere Bedeutung zugemessen, es wurde 

aus den Randgebieten Flensburgs für den Weg zur Arbeit 

genutzt und es wurde zum Statussymbol. Der Verkehr 
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Citybildung und Funktion der Altstadt

Die Altstadt bzw. Innenstadt trägt im Wirtschaftsplan 

1960 ebenso wie im Flächennutzungsplan 1968 die   

Rolle des Haupteinkaufsgebiets bzw. Geschäftsgebiets. 

Als Oberzentrum des Landesteils Schleswig übernimmt 

sie dementsprechend eine umfassende, regionale Funk-

tion. Dabei sollen die »neuentstehenden und sich im 

 Umbau befindlichen Kaufhäuser (…) dort neue Akzente« 

setzen und ihren Beitrag zur Citybildung leisten.41 

Erklärtes Ziel der Entwicklung des Stadtzentrums war 

eine durch »Mischung von Geschäfts-, Büro- und Wohn-

räumen sowie Hotels, Restaurants und kulturellen Stät-

ten« ausgestattete City, »so dass sich zu keiner Stunde 

eine Entvölkerung oder Verödung ergibt«, formulierte 

am 14.12.1967 in einer Rede zum Etat für das Jahr 1968 

der damalige Oberbürgermeister Adler.42 Diese »City« mit 

ihrem Hauptgeschäftsgebiet befindet sich heute noch 

zwischen dem Nordermarkt und Südermarkt/Angel-

burger Straße.

Lebendig sollten auch andere Teile der Altstadt durch 

den »Bau von gut ausgestatteten Wohnungen neben 

 Büro-, Instituts- und Beherbergungsbauten« gestaltet 

werden, insbesondere die Norderstraße und die Angel-

burger Straße. Diese Abschnitte erschienen den Planern 

fußläufig zu weit vom eigentlichen Kern der City ent-

fernt, um sie der City direkt zuzuordnen. Für das Gebiet 

zwischen Norderfischerstraße und Marientreppe wurde 

die Einrichtung eines Subcenters zur Nahversorgung der 

zukünftigen Bewohner und der dort arbeitenden Men-

schen sowie Gäste neuer Hotels empfohlen.43

Für die Altstadt, zumindest auf der westlichen Seite 

der Förde, rückte man mit dem Ziel einer Mischung von 

Wohnen, Geschäften und Dienstleistungen offensicht-

lich vom Prinzip der Funktionstrennung ab. Damit war 

allerdings noch keine Altstadtsanierung im Sinne eines 

Erhalts von historischen Strukturen und Bausubstanz 

der gesamten Altstadt verbunden. Im Gegenteil: Hier 

zeigt sich deutlich, dass die Citybildung und damit die 

Altstadtsanierung vornehmlich von wirtschaftlichen In-

teressen geprägt war und den Schutz des historischen 

Stadtbildes in den Hintergrund stellte.

In den fünfziger und frühen sechziger Jahren standen 

folglich für die Altstadt Empfehlungen im Vordergrund, 

die auf eine grundlegende Erneuerung althergebrachter 

Strukturen und auf neue Wege in der Architektur setzten. 

Drehte sich die Diskussion in anderen von Bombenhagel 

zerstörten Städte um Rekonstruktion des historischen 

Stadtbildes versus völligen Neubeginn, so war in Flens-

burg – auch aufgrund der heruntergekommenen und 

 vernachlässigten Bausubstanz – in weiten Teilen der Alt-

stadt von neuen Strukturen die Rede, die den Abbruch 

alter Gebäude und historischer Parzellenstrukturen er-

forderten. 

Veränderungen im Altstadtgefüge durch  Citybildung, 
Verkehr und funktionalen  Gestaltungswillen

Die Abbrüche in der Flensburger Innenstadt hatten sich 

auf besonders markante, »meist in ihrer Bausubstanz 

ganz oder teilweise gesunde Bauten«44 konzentriert, wie 

z. B. auf das alte Gymnasium am Klostergang, das alte, 

provisorische Rathaus am Holm 5 bis 9, das Bürgerhaus 

am Südermarkt 10 oder die Rote Straße 21.45

Infolgedessen entstanden im traditionellen Hauptein-

kaufsviertel – besonders in den Teilabschnitten Holm 

und Große Straße – zugunsten einer Einkaufsstraße mit 

moderner, funktionalistischer Architektur neue, maß-

stabsstabssprengende Geschäftsgebäude. Diese Gebäude 

veränderten die historische Altstadt radikal. Doch nicht 

nur die Vorderhäuser waren betroffen: Im Blockinneren 

wurden Flügel- und Hintergebäude entfernt und die Hof-

flächen für Parkgaragen, Parkplätze und Einkaufspassa-

gen erschlossen.46 Ein markantes Beispiel ist der Abbruch 

der Bürgerhausgruppe, ursprünglich ein großer Kauf-

mannshofs Holm 5 bis 9 aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, 

die nach seinem Umbau der Stadtverwaltung als »provi-

sorisches Rathaus« diente und noch 1853 unter Leitung 

des damaligen Stadtbaumeisters Laurits Albert Winstrup 

um das Ständehaus ergänzt worden war. Dieser histo-

risch bedeutsame Gebäudekomplex musste einem Groß-

kaufhaus weichen.47 

Der Modernität zum Opfer fielen außerdem die Fassa-

den einer Reihe von historischen Gebäuden durch Über-

formung. Die für Flensburg typischen Kaufmannshöfe 

mit ihren repräsentativen Kaufmannshäusern, Kontoren 

und Speichern blieben zwar erhalten, verfielen jedoch 

zusehends, ebenso wie die kleineren Handwerkshöfe, In-

nenhofgebäude und Ganghäuser. 

Der wirtschaftliche Aufschwung mit seinen wirtschaft-

lichen und funktionalen Ansprüchen breitete sich im his-

torischen Stadtbild aus.
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Die Norderstraße als Verlängerung der Haupteinkauf-

straße zählte zwar nach dem Flächennutzungsplan 1968 

nicht unmittelbar zur City, doch von baulichen Veränderun-

gen war auch sie nicht ausgeschlossen (s. o.) Die dänische 

Bibliothek, Norderstraße 59, (1959) und das Gesundheits-

haus, Norderstraße 58, (1975), zeugen heute noch davon.

Mit dem damals üblichen Verständnis von Sanierung, 

das im Wesentlichen einer Flächensanierung gleichkam, 

wurden an mehreren Stellen der Altstadt weitgehende 

Eingriffe in die Stadtstruktur vorgenommen. So wurde 

unweit des Südermarkts in unmittelbarer Nähe zum ehe-

maligen Heiligen-Geist-Kloster die kleinteilige Bebauung 

in der Töpferstraße sowie Gebäude des südlichen Teils 

der Roten Straße abgeräumt.48 49 Das Kloster zum Heili-

gen Geist verlor damit sein gewachsenes, städtebauliches 

Umfeld und ist als historisches Kloster kaum noch zu 

erkennen. Es wirkt wie ein verlorenes Kleinod inmitten 

von Parkgaragen, modernen Bauten und der direkt an-

grenzenden, mehrspurigen Friedrich-Ebert-Straße. Heute 

dient es als Seniorenheim.

Auswirkungen des Verkehrs auf das Stadtbild

Wesentlichen Einfluss auf das Stadtbild nahm der zu-

nehmende Kraftfahrzeugverkehr, der grundlegende Ver-

änderungen im städtischen Ausfall- und Durchfahrtsstra-

ßennetz nach sich zog. So wurde auf der Grundlage des 

Plans Wehner die Friedrich-Ebert-Straße ausgehend vom 

Neumarkt in Verbindung mit Süderhofenden bis zum 

ZOB als Magistrale entwickelt. Vor ihrem Ausbau hatten 

sich hier die Durchfahrts- und Wirtschaftsverkehre sowie 

die innerstädtischen Verkehre zwischen Dänemark und 

Deutschland geballt. Durch die Fahrbahnerweiterung 

sollte sich die Leistungsfähigkeit mindestens verdoppeln 

und ein gleichmäßiger Verkehrsfluss erreicht werden. 

Abb. 6 Holm 7, bis 1864 »Regierungshof« mit 
 Appellationsgericht, seit 1883 Rathaus der Stadt Flensburg. 
 Abgebrochen 1964

Abb. 7 Holm 7, Warenhaus Karstadt (vormals Hertie),  
nach dem Umbau von 1989, Foto 2015

Abb. 8 Kloster zum Heiligen Geist, 2019
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Die Verbreiterung dieses Straßenabschnittes führte je-

doch, trotz zweier verbindender Unterführungen, zu ei-

ner drastischen Trennung der Wohngebiete Angelburger 

Straße/Hafermarkt, St. Johannis und St. Jürgen auf der 

östlichen Seite von der westlich liegenden Innenstadt 

mit dem Südermarkt, Rote Straße, Holm, Große Straße 

und der Nördlichen Altstadt sowie zu einer Beschädigung 

der Altstadtränder. 

Im Zuge des verkehrsgerechten Ausbaus der Strecke 

von Süderhofenden bis zur Rathausstraße entstanden am 

Rand, anstelle der alten Bebauung, mehrere Großbauten, 

die die – ohnehin durch den Straßenausbau entstandene 

– Trennung der Angelburger Straße in zwei Abschnitte 

allzu deutlich betonte. Der hohe Verkehrsbedarf hatte in 

der Innenstadt zudem den Aus- und Umbau des Hafen-

damms, der Nordstraße, der Straße Am Lautrupsbach 

sowie die Kreuzungsumbauten am Hafermarkt und am 

ZOB zur Folge.50

Abb. 9 »Geplantes Netz der Verkehrsstraßen im Raum 
 Flensburg«, »Wehnerplan« 1962

Abb. 10 Prinzipskizze Altstadt auf der Grundlage des 
 Wehnerplanes

Eine überörtlich orientierte Verkehrstrasse, die als 

Hochstraße östlich der Bahnlinie zum Hafen und Ha-

fendamm ausgebildet werden sollte, hätte zu weiteren 

erheblichen Eingriffen in die Bausubstanz der östlichen 

Altstadt geführt. Das historische Quartier Johannisviertel 

wäre zugunsten der Hochstraße und eines angrenzen-

den, modernen Dienstleistungszentrums abgebrochen 

worden. Im Flächennutzungsplan 1968 wurde noch am 

Hochstraßenprojekt festgehalten.51 Der Verfall dieses 

Quartiers war damit unausweichlich, das historische 

Erbe hatte an Bedeutung verloren. Solange die Verkehrs-

planung Gültigkeit hatte, wurde nicht in die Gebäude 

investiert, und dies umso weniger, weil Planungsvorstel-

lungen existierten, die von einer Dienstleistungs-, Ver-

waltungs- und Büronutzung dieses Quartiers ausgingen. 

Gebäude verfielen und wurden letztendlich abgebrochen. 

Ein Beispiel dafür waren kleine Fischer- und Handwerks-
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häuser, insbesondere an der Angelburger Straße, an der 

Süderfischerstraße, an Plankemai und Dammhof. Frei-

gewordene Flächen wurden zum Parken genutzt. 1964 

entstand die Handwerkskammer Flensburg im Damm-

hofareal am Johanniskirchhof 1.

Von einer Brücke über die Förde in Verbindung mit 

dem Hochstraßenprojekt, das die Neue Straße mit der 

Nordstraße verbinden sollte, wurde im Flächennutzungs-

plan von 1968 Abstand genommen, da die Abbrüche in 

der Nördlichen Altstadt wirtschaftlich und städtebaulich 

zu kostenintensiv und umfangreich geworden wären. 

Im Zuge der Vorbereitung einer Brücke war jedoch be-

reits die südliche Seite der Neuen Straße zu ihrer Ver-

breiterung mit alten Kleinhäusern abgeräumt worden. 

Später, nach der Entscheidung gegen die Brücke, wurde 

der südliche Blockrand mit zweigeschossigen Häusern, 

überwiegend mit Sichtziegelfassaden versehen, wieder 

geschlossen.

Abb. 11 Neue Straße nach Abbruch der Südseite der vormals schmalen  Hafengasse, Blick von der  Schiffbrücke, Foto um 1972/73

Der starke, stetig anwachsende motorisierte Individual-

verkehr zog Parkhäuser und Parkplätze in der gesamten 

Altstadt nach sich. Demzufolge und entsprechend der 

damaligen Planungsideologie wurde im Flächennutzungs-

plan 1968 das Abräumen der Blockinnenhöfe mit histo-

rischer Bebauung zugunsten von Parkplätzen gefordert. 

»Sehr viel Raum für Gemeinschaftsstellplätze und Be-

schickung könnte gewonnen werden, wenn es gelänge, 

die bisher schlecht genutzten ›Innenräume‹ der großen 

Blocks freizulegen und zugängig zu machen«.52 Damit 

verbunden waren weitere Eingriffe in die historische 

Parzellenstruktur und Bausubstanz, nicht nur in den 

Blockinnenhöfen. So wurde zum Beispiel 1968 das alte 

Gymnasium am Klostergang abgebrochen und durch ein 

Parkhaus (1970) ersetzt.53 

Später, in den siebziger Jahren, wurden selbst im Rah-

men der Sanierung nach Städtebaufördergesetz der Bau von 

Parkhäusern, Parkpaletten und Parkplätzen in einer Reihe 



22

von Innenhöfen und Blocks als Sanierungsziele formuliert. 

Die Verkehrserschließungen beschädigten nicht nur 

das Stadtbild, sondern beeinträchtigen bis heute vor al-

lem die sozialen Verflechtungen und die Lebensqualität 

in der Altstadt. Lärm, Abgase und Verkehrsstaus wurden 

und werden als störend empfunden. Die Nutzung der 

Straßen als Bewegungsraum für Fußgänger und Radfah-

rer sowie deren Zugang zu Hafen und Förde wurde deut-

lich erschwert. Die Chance, ruhige Zonen in Blockinnen-

höfen für die Bewohner zu schaffen, wurde damals nicht 

wahrgenommen. Erst im Laufe der Jahre wandelte sich 

im Rahmen der Sanierung nach Städtebauförderungsge-

setz die Haltung gegenüber der Gestaltung von Blockin-

nenhöfen und Hinterhöfen.54

Abb. 12 Luftbild zwischen Norderhofenden und  Großer Straße von Nordosten, aus dem Luftschiff fotografiert von  Heinrich Hinz, 1912 

Verwaltungsgebäude und Dienstleistungen

Nicht nur Citybildung und Verkehre nahmen Einfluss auf 

die Planung in der Altstadt. Zusätzlich veränderte sie sich 

mit ihren historischen Strukturen und Gebäuden an ver-

schiedenen Orten: Wesentliche Dienstleistungs- und Ver-

waltungsgebäude in funktionaler Bauweise sind zu prä-

genden Elementen der Altstadt geworden. Dazu zählt der 

Neubau der öffentlichen Stadtbücherei und Volkshoch-

schule in Süderhofenden, die Dänische Bibliothek in der 

Norderstraße, das Gesundheitshaus in der Norderstraße, 

die Handwerkskammer u. a. mehr.

Ein herausragendes Beispiel ist das 1965 fertiggestellte 

und eingeweihte Rathaus am Pferdewasser, für das ein 

»Areal kleinteiliger Altstadtbebauung geopfert wurde«.55 

In der Schrift über das neue Rathaus, die zur Eröffnung 
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Abb. 13 Blick über das Abbruchgebiet an der Töpferstraße auf die noch stehenden Gebäude Rote Straße 42/38/40 um 1964.  
Im Hintergrund erhebt sich das Neue Rathaus. 

erschien, wird formuliert, dass eine wesentliche Vorga-

be für den Rathausbau gewesen sei, »dem neuen Rathaus 

eine Gestalt zu geben, die sich städtebaulich sicher in das 

vorhandene Altstadtbild einfügt, andererseits aber ent-

schieden seine dominierende Stellung im Stadtbild zum 

Ausdruck bringt.«56 Es sollte mit seiner schlichten Bau-

weise einen Neuanfang nach der dunklen Vergangenheit 

zum Ausdruck bringen. 

In der Tat hat das neue Rathaus eine stadtbildprägen-

de Aufgabe übernommen. Es überragt den neugotischen 

Turm der Nikolaikirche und verursachte, nicht nur nach 

Meinung der Denkmalschützer und Kritiker, »eine erheb-

liche Verschlechterung« des Stadtbildes.57 Heute mag man 

dem Rathaus eine gewisse Eleganz durch sein schmales, 

zwölfgeschossiges Hauptgebäude zubilligen und es in der 

Stadt als ein Zeichen seiner Zeit akzeptieren.

Eine schrittweise Annäherung an eine erhaltende 

Sanierung setzte in Flensburg, beflügelt durch die kriti-

schen Stimmen von Fachleuten, der Arbeitsgemeinschaft 

für Stadtbildpflege und anderer engagierter Gruppen, 

Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre ein.
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Abb. 14–16  
Neue Straße nach 
Abbruch der Südseite 
der vormals schmalen 
Hafengasse, Blick von 
der Schiff brücke um 
1972/73

Abb. 17  
Angelburger Straße 53 
und 55: Zustand um 
1972/73. Der Blick geht 
über die als Parkplätze 
genutzten Brachen in 
die verwahrlosten Höfe.
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 Leitbilder ändern sich 

Der Begriff »Die Stunde Null«, der das Ende des Zweiten 

Weltkrieges und damit des totalitären, nationalsozialis-

tischen Systems in Deutschland bezeichnet, suggerierte 

vielen die Hoffnung auf einen Neubeginn und eine demo-

kratische Zukunft. Doch trotz reformerischer Bestrebun-

gen bestanden nicht nur zahlreiche rechtliche und ad-

ministrative, ökonomische, soziale und medizinische 

Einrichtungen aus jener Zeit fort. Es blieben häufig die-

selben Personen in Amt und Würden – nach einer häufig 

nur kurzen und oberflächlichen Entnazifizierung.1 

Dies galt auch für Architekten und Planer in den Bau-

ämtern und Planungsbüros. Viele der damaligen Archi-

tekten wurden nach dem Krieg von den Besatzungsmäch-

ten mit dem Wiederaufbau und der Stadterweiterung 

betraut. Die Zerstörungen und die extreme bundesweite 

Wohnungsnot begünstigten diesen Weg, denn, wie in na-

hezu allen Berufssparten, fehlte es auch im Bau- und Pla-

nungswesen an unbescholtenen Fachkräften, die nicht in 

das nationalsozialistische System eingebunden gewesen 

waren. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass nach 

dem Zweiten Weltkrieg im »Arbeitsstab Wiederaufbau« 

in der Nachkriegszeit an verschiedene Leitbilder des 

 Dritten Reiches angeknüpft wurde.2 Eine »Stunde Null« 

im Sinne einer tabula rasa, einem radikalen Bruch mit 

der Vergangenheit, hat es nicht gegeben. Konzepte und 

Planungen aus den vorhergehenden Jahrzehnten wurden 

in modifizierter Form weiterverfolgt. 

Gleichzeitig traten Architekten der Moderne auf den 

Plan, die nach dem Krieg aus dem Ausland zurückge-

kehrt waren, ergänzt um die Gruppe der jungen Archi-

tekten, die in den fünfziger Jahren ihre Ausbildung 

 begannen und neue demokratische Wege suchten.3 Sie 

verkörperten sozialreformerische und demokratische 

Ideen des Bauens, anknüpfend an die Bauhausarchitek-

tur und andere moderne Richtungen, die durch ihre 

schlichten, sachlichen und funktionalen Formen eine 

neue Zeit einläuten sollten. »Ihre Ehrlichkeit, ihre Durch-

sichtigkeit und ihre Offenheit sollten die vornehmsten 

Eigenschaften des jungen Staates widerspiegeln«.4 

Paradigmenwechsel – Die langsame  
Wiederentdeckung der Altstädte

Die Zeit des Neubeginns in Planung und Architektur 

war insofern auf der Suche nach der »richtigen« Haltung 

gegenüber der Stadtentwicklung. Neue Wege, neue Denk-

ansätze in der Planung, verbunden mit gesellschaftlichen 

und ökonomischen Ansprüchen, aber auch altherge-

brachte Planungsvorstellungen waren Gegenstand der 

Debatten. Man wollte sich absetzen von der monumen-

talen, faschistischen Stadtplanung und Formensprache 

 sowie von der Heimattümelei in der Architektur des 

 Dritten Reiches (u. a. Heimatschutzarchitektur). Planung 

sollte als umfassender gesellschaftlicher Ordnungsver-

such den jungen demokratischen Prozess voranbringen 

und widerspiegeln.5 6 

Mit den hohen Ansprüchen und deutlichen Wider-

sprüchen, die in den Debatten formuliert wurden, ent-

standen verschiedene Leitvorstellungen. Dabei galt das 

Leitbild der organischen, aufgelockerten und geglieder-

ten Stadt als bundesweiter Konsens und fand seinen 

 planerischen Ausdruck vor allem in den Vorstädten und 

Gewerbegebieten. Der entscheidende Leitgedanke der 

Stadtentwicklung war dabei der Funktionalismus, bei 

dem die verschiedenen Bereiche des städtischen Lebens 

getrennt wurden zugunsten sauberer, von Gewerbe frei-

gehaltener Wohnstädte mit einem Anteil an notwendi-

ger Infrastruktur zur Versorgung der Bedürfnisse des 

Stadtteillebens. 

Wenn noch in der ersten Aufbauphase bis um den Be-

ginn der 50er Jahre soziale Aspekte der Planung überwo-

gen (Versorgung der Geflüchteten, deren Unterbringung, 

Beseitigung der Wohnungsnot), war die darauffolgende 

Phase von einer kapitalistisch ausgerichteten Gesell-

schaftsordnung gekennzeichnet. Die Bundesrepublik 

 erlebte einen unerwartet hohen ökonomischen Auf-

schwung – ihr ›Wirtschaftswunder‹. Die Stadtkonzepte 

orientierten sich zunehmend an wirtschaftlichen Inter-

essen und setzten mit steigendem Wachstum auf eine 

konsumorientierte Gesellschaft. Dahinter stand die Idee 

der fordistischen Stadt, wie sie in den USA bereits in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden 

war: Hier standen die wirtschaftlichen Interessen im Vor-
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dergrund und man verfolgte dabei das Ziel, den Wohl-

stand auch der unteren Schichten anzuheben. Damit soll-

te eine Teilhabe aller an der Konsumgesellschaft gefördert 

werden. Diese Ziele konnten nur durch maschinenge-

stützte, genormte Massenproduktion und Funktionalität 

erreicht werden. Sie zogen dementsprechend eine Stan-

dardisierung der Lebensstile nach sich. In Deutschland, 

das sich an den USA orientierte, setzte diese Entwicklung 

nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Armut und Elend der 

Arbeiterschicht nahmen ab; ihre Lebensweise näherte 

sich jener der Mittelstandsgesellschaft an.7 

Entsprechend der wirtschaftlichen Ausrichtung der 

Stadtplanung dominierten in den Zeiten des Wirtschafts-

wunders und des Kalten Krieges in den Großstädten hohe 

schlanke Gebäude (wie die Innenstadthochhäuser in 

Frankfurt am Main8) oder ganze Geschäftszentren aus 

 Beton, Glas und Stahl (wie die City Nord in Hamburg). 

Zusammen mit Citybildungen, in denen Großkaufhäuser 

dominierten, sowie dem autogerechten Verkehrsausbau 

symbolisierten sie den Glauben an das ökonomische 

Wachstum, den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt 

und den Erfolg durch Geschwindigkeit. Brigitte Hegeler 

schreibt hierzu: »Mit dem offensichtlichen wirtschaft-

lichen Erfolg und der erklärten Bindung an die West-

mächte war die Bewältigung der faschistischen Vergan-

genheit kaum mehr ein Thema in der öffentlichen und 

fach lichen Diskussion.«9

Die Altstädte

Die Diskussionen um die Altstädte beschäftigten sich mit 

dem Wiederaufbau und Erhalt ohne Eingriffe in den 

 mittelalterlichen, historischen Stadtgrundriss gegenüber 

 einer Entwicklung der Städte mit neuen, großflächigen 

Strukturen und modernem Neubau. Zwischen diesen 

 Extrempositionen gab es viele Zwischenstufen, die sich 

in den Städten in verschiedenen Konzepten wiederfan-

den. Sie lassen sich nur schwer einordnen. Der Politik-

wissenschaftler Klaus Beyme geht von drei Kategorien 

aus: Rekonstruktiver Wiederaufbau, traditioneller Anpas-

sungsbau und Neubau.10 Der traditionelle Anpassungsbau 

unterscheidet dabei zwischen historisierender Anpassung 

oder städtebaulicher Einordnung in moderner Formen-

sprache.11

Die durch den Krieg verursachte Zerstörung der Alt-

städte bot die Chance, städtebauliche Missstände zu be-

seitigen und neue Strukturen aufzubauen, also die Mo-

derne zu installieren, in der sich gleichzeitig eine neue 

Gesellschaft widerspiegeln sollte. Dieser Gesellschaft sollte 

eine demokratische Ordnung zugrunde liegen, die Klassen-

unterschiede überwinden und eine Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben sowie am Konsum ermöglichen sollten. 

In vielen Altstädten war im Rahmen des ökono-

mischen Aufschwungs schon früh die wirtschaftliche 

Schwerpunktsetzung deutlich zu spüren: Citybildungen 

mit Großkaufhäusern und Passagen, Parkhäusern und 

autogerechten Zufahrten hatten in vielen zerstörten 

 Altstädten Vorrang vor dem Erhalt des teilweise noch 

vorhandenen historischen Stadtbildes oder der Wieder-

herstellung historischer Parzellenstrukturen. Mit dem 

Aufschwung entstand im Zuge des Wirtschaftswunders 

eine Angleichung der Lebensverhältnisse und Lebensstile 

in einer auf Konsum orientierten Gesellschaft.12

Die erheblichen Eingriffe in die Stadtgrundrisse, Ab-

brüche und die neue, funktionale Architektur in Raster-

bauweise können im Grunde genommen als affektive 

Traditionszerstörung interpretiert und als Versuch, die 

Vergangenheit auszulöschen, gewertet werden. Diese Art 

von Vergangenheitsbewältigung begann – unbewusst – 

mit der Beseitigung der Trümmer sowie den Abbrüchen 

der übriggebliebenen historischen Bausubstanz und ging 

wohl mit dem Wunsch einher, Platz für einen Neuanfang 

ohne die belastende jüngste Geschichte zu schaffen.13 

Gleichzeitig sollte Raum für diesen Neubeginn entstehen 

und, damit verbunden, ein neues gesellschaftliches Leit-

bild Wirklichkeit werden. Dabei spielte die Bindung an 

die Westmächte eine wesentliche Rolle. 

Die Voraussetzungen für das neue Gesicht der Alt-

städte mit Großkaufhäusern und Dienstleistungsstand-

orten wurden durch Ankauf schmaler Parzellen seitens 

der Städte oder Investoren geschaffen. Zu Enteignungen 

zugunsten großflächiger Grundstücke kam es in den 

Städten Westdeutschlands nicht. Durchführungspläne, 

Wirtschaftspläne oder Bebauungspläne  bildeten den 

rechtlichen Rahmen. Verhandlungsgeschick und Ent-

schädigungen führten dazu, dass viele Eigentümer sich 

von ihrem Altstadtbesitz, der sich oft in schlechtem 

 Zustand befand, freiwillig trennten; allerdings dauerten 

die Prozesse bis zur Umsetzung mitunter sehr lange.

Auf der anderen Seite standen die Traditionalisten,  

die den Wunsch hegten, den Wiederaufbau durch Re-
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im Fokus wirtschaftlicher Interessen, in deren Folge sich 

erste große Einzelhandelsbetriebe und Dienstleistungs-

unternehmen ansiedelten.

Im Konflikt zwischen der gewollten und für notwen-

dig erachteten Ökonomisierung der Altstadt und ihrem 

Erhalt sah sich Flensburg aufgrund seiner finanz-

schwachen Lage genötigt, Kompromisse zu schließen. 

Eigene städtebauliche Vorstellungen und denkmalpflege-

rische Aspekte der städtischen Ämter kamen dabei kaum 

oder gar nicht zum Tragen. Über Jahrhunderte gewach-

sene, kleinteilige Parzellenstrukturen wurden durch 

Grundstückszusammenlegungen zerstört; Blockzuschnitte 

wurden unter Vernachlässigung historischer Baufluchten 

verändert und denkmalgeschützte Gebäude zum wirtschaft-

lichen Vorteil privater Investoren abgebrochen und durch 

altstadtuntypische Bebauungen verunklart und ersetzt.

Begünstigt wurden die neuen städtebaulichen und 

baulichen Entwicklungen in funktionaler Rasterbau-

weise durch den umfassend vernachlässigten Zustand 

der Altstadthäuser. Viele der Gebäude wurden fachlich als 

Abb. 18 Süderhofenden, Hertie-Warenhaus mit Parkdeck, 
1970er Jahre

Abb. 19 Abbruch des Ständehäuses, Süderhofenden 1962

nicht mehr zu halten eingeschätzt. Die Instandsetzung 

und Modernisierung hätten die finanziellen Möglich-

keiten der Eigentümer überschritten. Zuschüsse zur Sa-

nierung der Gebäude gab es nicht. Insofern waren viele 

Eigentümer zum Verkauf ihrer Immobilie bereit. Der 

Flensburger Altstadt drohte der Verlust ihres identitäts-

stiftenden Erscheinungsbildes. 

Das Interesse am Erhalt der historischen Altstadt trat 

zugunsten wirtschaftlicher Interessen in den Hinter-

grund. »Die Abhängigkeit der Stadt von den Gewerbe-

steuern großer Betriebe und Unternehmen zwingt zu 

 Zugeständnissen.«25 Die frühen Jahre der Flensburger Alt-

stadtsanierung waren insofern geprägt durch Abbruch 

und dem Zeitgeist entsprechenden »modernen« Neubau. 

Die Orientierung an der damaligen Auffassung einer 

 Sanierung und der bundesweit vorherrschenden funktio-

nalen Bauweise, verbunden mit wirtschaftspolitischen 

Zielen, hatten bei der Veränderung des Flensburger Alt-

stadtbildes in der Zeit der 50er und 60er Jahre eine ent-

scheidende Rolle gespielt. 
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Abb. 24  
Blick von der Wilhelm-
straße/Karlstraße in die 
Augustastraße, 2019

Abb. 25  
Alte und neue  Strukturen 
Johanniskirchhof/ 
Am Dammhof, 2019
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Die von mehreren Seiten eindringlich formulierte Sorge 

um die Zukunft der Städte zeigte langsam Wirkung. Dazu 

trug angesichts des Verfalls der Altstädte der Deutsche 

Städtetag 1971 mit seinem drängenden Aufruf »Rettet 

unsere Städte jetzt!«1 sicher genauso bei, wie Bürgeriniti-

ativen und Expertenrunden, die ihre Quartiere und Alt-

städte nicht länger dem Verfall überlassen wollten.

Auch in Flensburg zeigte die Kritik an der bis Ende 

der 60er Jahre geltenden Auffassung von Sanierung in 

Verbindung mit der Vernachlässigung der Altstadt, all-

mählich dahingehend Wirkung, dass sich die die gesell-

schaftliche und planerische Haltung zur Flensburger Alt-

stadtentwicklung veränderte. Eine langsame Wende von 

der Flächensanierung als vorherrschendem Planungsver-

fahren zu einer erhaltenden Erneuerung hatte durch die 

Debatten Impulse erhalten, auch wenn das Prinzip der 

»durchgreifenden Sanierung« noch bis Mitte der 1970er 

Jahre in Flensburg und bundesweit vorherrschte.2

Das Städtebauförderungsgesetz – Neue 
Chancen für die Flensburger Altstadt 

Am 21. Juni 1971 trat das – in vielen Städten langer -

sehnte – Städtebauförderungsgesetz (StBauFG) in Kraft. 

Das Gesetz ist darauf ausgerichtet, die Nutzung des städti-

schen Raumes im Sinne des Gemeinwohls zu lenken. Es 

erweitert durch städtebauliche Gebote die Eingriffsmög-

lichkeiten des Staates. Dennoch bleibt das Grundeigen-

tumsrecht weitgehend unangetastet. 

Das Städtebauförderungsgesetz ergänzt das Bundes-

baugesetz von 1960, das ein einheitliches Bauplanungs-

recht in der Bundesrepublik Deutschland einführte. Die 

Regelungen des Bundesbaugesetzes hatten im Wesent-

lichen auf die Steuerung der Bodennutzung abgezielt. 

 Mittels der Bauleitplanung konnte die Nutzung von 

Grund und Boden lediglich »aus der Sicht des öffent-

lichen Interesses lenkend begrenzt« werden.3 Damit hing 

die Verwirklichung der (Rahmen-) Planung und der Fest-

legungen allein am finanziellen Leistungsvermögen der 

Eigentümer und ihrer Initiative. Der damalige Ministe rial-

direktor Zinkahn bezeichnete die Bauleitplanung als Auf-

fangplanung, die »an einer bestimmten Grenze die Privat-

initiative auffing und sie rahmensetzend überwachte«. 

Mit dem Städtebauförderungsgesetz erhielten die 

Kommunen die Chance, Erneuerungsplanungen zügig 

umzusetzen und mit baulich-städtebaulichen Maßnah-

men in den Bestand einzugreifen. Die Besonderheit des 

Gesetzes besteht darin, dass es nicht nur um ein lenken-

des Eingreifen geht, sondern dass die Kommunen im 

 öffentlichen Interesse die Sanierungs- und Entwicklungs-

maßnahmen veranlassen und umfassend leiten. Die da-

mit zusammenhängenden Aufgaben und Maßnahmen 

müssen durch den Einsatz öffentlicher Mittel gefördert 

werden.

Die Städte können seitdem ihre Altstädte unter stadt-

gestalterischen, historischen, sozialen und ökonomischen 

Gesichtspunkten sowie zur Behebung von Funktions- und 

Substanzschwächen leichter erhalten und revitalisieren. 

Wichtigste Ziele der Maßnahmen in den Städten waren 

und sind die Verbesserung der Wohn- und Lebenssitua-

tion in den Stadtkernen sowie die Anpassung der städte-

baulichen und verkehrstechnischen Strukturen an die 

Anforderungen des motorisierten Individualverkehrs. 

Dabei muss die »wirtschaftliche Situation und Entwick-

lungsfähigkeit des (jeweiligen) Gebietes« hinsichtlich 

 seiner Versorgungsfunktion berücksichtigt werden. Die 

Maßnahmen sollten ebenso auf die infrastrukturelle Ver-

besserung des Gebietes zielen, unter Beachtung seiner 

sozialen und kulturellen Aufgaben im Verflechtungsbe-

reich.4 Die Erfüllung dieser Ziele betrifft die Gesamtheit 

der Lebensbedingungen. Sie wirken sich über die Sanie-

rungsgebietsgrenzen hinweg auf die gesamte Stadt aus. 

Die Stadt soll als sozialer, kultureller, ökonomischer und 

politischer Ort für die Stadtbürger wieder wahrgenommen 

und ihrer Aufgabe zur Daseinsvorsorge gerecht werden 

können. Im Falle Flensburgs würde sie zudem in ihrer 

Funktion als Oberzentrum für die Region ertüchtigt.

Das Städtebauförderungsgesetz bietet die notwendigen 

rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für eine 

Rahmenbedingungen zu Beginn der Altstadtsanierung
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und verläuft bis über die Friedrich-Ebert-Straße bis zum 

Bahndamm. 

Teilgebiet Nord

Das Teilgebiet I – es wird auch als »Teilgebiet Nord« be-

zeichnet – beginnt nördlich der Rathausstraße und dehnt 

sich zwischen Schiffbrücke an der Förde und Westhang 

bis hin zum Nordertor aus. Es umfasst etwa ein Drittel 

der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes. Die Haupt-

straßen Große Straße und Norderstraße bilden die Mittel-

achse dieses Quartiers. Das Teilgebiet Nord vereinigte als 

typisches Mischgebiet die Funktionen Wohnen, Einzel-

handel, Dienstleistungen und Handwerk. Der Einzelhan-

del nahm dabei etwa die Hälfte der Betriebe ein. Er dien-

te im Norden überwiegend zur Versorgung der 

Wohnbevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs, gen 

Süden verstärkt mit aperiodischem Bedarf. Charakteris-

tisch für dieses Gebiet ist das hafennahe Gewerbe, ver-

bunden mit Vergnügungs- und Gaststätten entlang der 

Schiffbrücke. 

Stadtbildprägend sind – neben der Wasserseite ent-

lang der Schiffbrücke und dem westlichen Hang – das 

Nordertor sowie der Nordermarkt mit der Marienkirche 

und Kompagnietor. Prägend ist ebenso das innerstädti-

sche Ordnungsprinzip: Die Große Straße und Norderstra-

ße bilden die Mittelachse mit quer dazu abgehenden Hof-

erschließungswegen, Gängen und Straßen. 

Doch insbesondere die erhaltenen Bestände mittelal-

terlicher Bausubstanz vor allem im Verlauf Große Straße 

und Norderstraße mit ihrer vertikalen Gliederung der 

Fassaden, dem Wechsel von Giebel- zu Traufständigkeit 

und der Geschossanzahl prägen noch Anfang der siebzi-

ger Jahre entscheidend das Gesicht der Altstadt. 

Teilgebiet II

Höchste Zentralität weist das sich nach Süden anschlie-

ßende Teilgebiet II mit der Haupteinkaufsstraße Holm 

und dem Südermarkt auf, dem traditionellen wirtschaft-

lichen Schwerpunktbereich der Altstadt. Das Gebiet be-

zieht die Straßen Angelburger Straße bis zum Süderhof-

enden, die Töpferstraße, Rote Straße, Dr.-Todsen-Straße, 

Klostergang – alle bis zur Friedrich-Ebert-Straße – mit 

ein, ebenso wie das Hospital Zum Heiligen Geist sowie 

das Areal um das Neue Rathaus mit der südlichen Seite 

des Pferdewassers und des heutigen Abschnitts für Fuß-

gänger der Friesischen Straße. 

Die City Holm und Südermarkt sind ihrerseits geprägt 

von einem umfangreichen, oft höherwertigen bis hoch-

wertigen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot des 

sporadischen Bedarfs, das sowohl Flensburg als auch das 

Umland versorgt. Nur im Süden in der Roten Straße und 

Friesischen Straße finden sich noch einige Geschäfte für 

den täglichen Bedarf. 

Über die Friedrich-Ebert-Straße hinaus zählen zum 

Teilgebiet II das Deutsche Haus sowie die kleinen Quar-

tiere zwischen Bahnhofstraße, Schleswiger Straße und 

beidseitig der Husumer Straße mit einem Mix aus Woh-

nen, Hotel und Gewerbe. Sie schließen das Teilgebiet II 

südlich am Bahndamm ab. Hier, am Bahndamm, geht das 

Teilgebiet II in das Teilgebiet III über. 

Prägende bauliche und identitätsstiftende Elemente 

des Teilgebiets II sind die Nikolaikirche am Südermarkt 

und das 1963 am Neumarkt erbaute neue Rathaus. Auch 

das Deutsche Haus zählt zu diesem Gebiet, liegt jedoch 

isoliert jenseits der Friedich-Ebert-Straße.

Abb. 29 Untersuchungsgebiet: Die vier Teilgebiete dargestellt 
auf aktueller Karte
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die Handwerkskammer), korrespondierten außerdem 

nicht mit der Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts. 

Die Planungen der Nachkriegsjahre für ein neues 

Dienstleistungszentrum sowie autogerechte Verkehrs-

vorhaben für eine Hochstraße verursachten Planungsun-

sicherheit bei den Eigentümern und Bewohnern mit der 

Folge des Verfalls von Wohngebäuden, Gewerbebauten 

und Fabriken. Ehemalige Fabrikgebäude waren zum Zeit-

punkt des Sanierungsbeginns nur noch als verfallende 

Relikte vorhanden.22 Leere, nicht weiter genutzte Flächen 

dienten als Parkplätze. 

Die Angelburger Straße diente der Versorgung der öst-

lichen Altstadt. Hier befanden sich Geschäfte, überwie-

gend zur Deckung täglichen Bedarfs. Zu beobachten war 

Anfang der 1970er Jahre das allmähliche Verschwinden 

kleinerer Läden in der Johannisstraße. Das gesamte Vier-

tel war zu Beginn der Begutachtung 1970 herunterge-

kommen und verwahrlost. 

Abb. 32 Holm um 1972/73

Abb. 33 Süderfischerstraße in den 1970er Jahren

Abb. 34 Blick von der Karlstraße in die Süderfischerstraße  
mit St. Johannis

Das Teilgebiet III wurde begrenzt durch die Heinrich-

straße im Norden, im Osten durch die Hangkante; der 

Mühlendamm und Munketoft bildete im Süden und die 

Bahnhofsstraße/ Friedrich-Ebert-Straße im Westen die 

Grenze. Es entspricht in etwa dem späteren Sanierungs-

gebiet »Achter de Möhl«. Auch dieses Quartier war stark 

von den Kahlschlagplanungen der Nachkriegsjahre be-

troffen, auch hier herrschten Planungsunsicherheit und 

fehlende Investitionsbereitschaft.

Der Mittelpunkt des Gebietes III, eine Fischersiedlung 

um den ehemaligen »Fischerhof« aus dem frühen 19. Jahr-

hundert, wurde umschlossen von der Blumenstraße im 

Norden, der Waitzstraße im Westen, der Teichstraße im 

Osten und Munketoft im Süden. Die Siedlung, ursprüng-

lich am Rande der Stadt, entstand nach Aufhebung des 

Bauverbots um 1800 in den damaligen Stadtrandgebieten, 

die Mittelstraße im Jahre 1813. Dieses kleine Quartier 

stellte sich zu Beginn der Untersuchungen mit deutlichen 
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zum Wasser waren zwar einige vorhanden, jedoch unge-

pflegt und von mangelnder Instandhaltungsqualität.

Die Verkehrsachsen und Bahngleise am Fördeufer 

 behinderten einen freien Zugang zur Förde. »Der Ufer-

streifen am Hafen wird durch den fließenden Verkehr 

vom Innenstadtgebiet einschneidend getrennt und durch 

seine fast ausschließliche Verwendung für das Abstellen 

von Kraftfahrzeugen daran gehindert, seine Funktion als 

potentieller Erholungsraum zu erfüllen.«25 Selbst hafen-

wirtschaftliche Belange konnten nicht uneingeschränkt 

oder ausreichend verfolgt werden: Der Uferstreifen 

 konnte »seine hochwertige Funktion als Umschlagplatz 

für Schiffsgüter (…) nicht erfüllen.«26 Die Fördebrücke als 

wichtige Anlegestelle für den grenzüberschreitenden 

Fährverkehr lag relativ isoliert.

Weitere Funktionen

Flensburg leistet die Aufgaben eines Oberzentrums im 

Landesteil Schleswig. Demzufolge muss(te) die Stadt 

nicht nur die eigenen Bürger, sondern auch ein weites 

Einzugsgebiet versorgen, und zwar in wirtschaftlicher 

Hinsicht, im Dienstleistungssektor, auf den Bildungs- 

und kulturellen Feldern sowie mit Gemeinbedarfsein-

richtungen. Hinzu kam die nach Raumordnungsplan des 

Landes Schleswig-Holstein geforderte Bereitstellung ge-

werblicher Arbeitsplätze im Industriesektor.27

Stadtgestalterische Auswirkungen dieser vielfältigen 

Aufgaben zeigten sich sehr früh in den 50er und 60er 

 Jahren in der Altstadt, vornehmlich am Südermarkt und 

Holm, sowie mit dem Neubau des Rathauses (1963/1964). 

Planungsabsichten für ein Dienstleistungszentrum im 

 Johannisviertel ließen zudem entscheidende Einschnitte 

in die historisch gewachsene Stadtstruktur erkennen. Die 

Altstadt selbst musste bereits in den fünfziger Jahren die 

Funktion eines Versorgungszentrums für das Einzugsge-

biet vom Kreis Husum über den Kreis Flensburg bis ein-

schließlich des Kreises Schleswig übernehmen.28

Die topographisch bedingte Nord-Süd-Ausdehnung 

Flensburgs führte zur Ausbildung der 1,5 Kilometer lan-

gen Mittelachse Holm, Große Straße, Norderstraße als 

Haupteinkaufsstraße zwischen Südermarkt und Norder-

tor. Nach Einschätzung der Gutachter ließ diese »über-

dehnte Ausrichtung der innerstädtischen Aktivitäten (…) 

die wünschenswerten Schwerpunktbildungen städtebau-

licher und funktioneller Art (durch Platzgestaltungen) 

vermissen.«29 Auf der Westseite der Altstadt hatten sich 

parallele Nutzungsbänder gebildet: Das Fördeufer, der 

Straßenzug an Förderufer, Norderhofenden und Schiff-

brücke mit dem hafenbezogenen Gewerbe, Gaststätten 

und Vergnügungsstätten, außerdem die Hauptachse Holm, 

Große Straße, Norderstraße mit City-, Dienstleistungs- 

und Wohnfunktion. Städtebauliche und funktionale Be-

ziehungen zwischen den Achsen waren kaum vorhanden. 

Die Altstadt, die sich westlich und östlich der Förde 

erstreckte, wurde zusätzlich durch den Bahndamm funk-

tional und sozial geteilt. Lediglich die Angelburger Straße 

und etwas weiter nördlich die Rathausstraße, die in den 

Hafendamm überging, stell(t)en Verbindungen zwischen 

Abb. 37 Fördeufer mit Hafenwirtschaft 1985 (Ostufer) Abb. 38 Fördeufer an der Schiffbrücke 1997
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lich der Rathausstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße. 

Hinzu kamen die Alleinerziehenden, überwiegend ge-

schiedene oder verwitwete Frauen. 

Sozioökonomische Lagen und Bildung

Schon die beiden Merkmale Alter und Nationalität deute-

ten im Untersuchungsgebiet auf materiell ungünstigere 

Lebenslagen und soziale Benachteiligungen gegenüber 

der Gesamtstadt hin. Auch die Anzahl geschiedener Frau-

en und Männer sowie verwitweter Menschen galten in 

den 60er und 70er Jahren als Indiz für Benachteiligung 

auf materieller und sozialer Ebene. Damals war der Status 

Geschiedener in der Gesellschaft oft mit starken finan-

ziellen Einbußen verbunden. Geschiedene, vor allem 

Frauen, hatten weniger Chancen, am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben. Dies galt umso mehr für geschiedene 

Frauen mit Kindern. Im Untersuchungsgebiet lebten laut 

der Volkszählung 1970 insgesamt 5,6 % Geschiedene, fast 

doppelt so viele wie in der Reststadt (2,7 %) und annä-

hernd doppelt so viele wie in der Gesamtstadt (2,9 %).

Abb. 39 Teilgebiete und Einwohnerzahlen 1970

Die Erwerbstätigkeit im Untersuchungsgebiet betrug 

43,4 % gegenüber 41,2 % in der Gesamtstadt. Jedoch 

 wurden keine Aussagen zur Höhe des Einkommens und 

damit verbunden zu eventuellen Armutslagen getroffen. 

Gleichwohl können Rückschlüsse durch die Art des 

 Einkommens gezogen werden: Der Anteil der Trans-

ferleistungsempfänger lag seinerzeit im Untersuchungs-

gebiet bei rund 23,0 % und damit deutlich über dem 

Flensburger Durchschnitt (19,6 %). Hinweise auf die 

 ökonomischen Lagen gab die Art der Beschäftigung: 

48,7 % der Beschäftigten im Untersuchungsgebiet waren 

Ar beiter oder gewerbliche Lehrlinge, die auch in den 

70er  Jahren noch über geringere Einkünfte verfügten 

als Beamte, Angestellte oder kaufmännische und techni-

sche Lehrlinge. 

Allerdings war um 1970 die materielle Lage der 

 Beschäftigten weniger Indikator für unterschiedliche 

 Lebensformen: Die Art der Beschäftigung bestimmte die 

Ausgangslage für die soziale und kulturelle Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben – ebenso wie die Bildung: Wäh-

rend in der Gesamtstadt 70,9 % der Bevölkerung über ei-

nen Volksschulabschluss verfügten, waren es im Unter-

suchungsgebiet 80,4 %. Demgegenüber standen in der 

Gesamtstadt Flensburg rund 17 % Abiturienten der Zahl 

von rund 12 % Abiturienten im Untersuchungsgebiet ge-

genüber. Diese Merkmale führten zu dem Schluss: Das 

Untersuchungsgebiet zählte zu den weniger privilegier-

ten Quartieren in Flensburg. 

Die einkommensschwächeren und sozial benachtei lig-

ten Menschen in der Altstadt wurden im Vorfelde der Sa-

nierung als diejenige Gruppe identifiziert, der im Rahmen 

der Sanierung erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden 

musste. Die Bedürfnisse und Interessen dieser Menschen 

sollten in hohem Maße bei der Entwicklung und Erneue-

rung der Altstadtquartiere berücksichtigt werden.35

Der Auszug aus der Altstadt

Die Wertschätzung der Altstadt und ihr Sozialprestige 

waren auf den Tiefstand gesunken. Wer es sich leisten 

konnte, zog noch in den 60er und 70er Jahren aus der 

Altstadt fort. Neben erheblichen Mängeln an den Gebäu-

den und im Umfeld befürchteten viele Bewohner den 

weiteren Niedergang der Innenstadt. Zwischen 1961 und 

1967 verließen noch rund 45 % der Bevölkerung die 

 Innenstadt.36 
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Mit den Vorbereitenden Untersuchungen sind städte-

bauliche, soziale und funktionale Probleme erkundet, 

identifiziert und analysiert worden, die in einem ersten 

Erneuerungskonzept mündeten. Somit wurden generelle 

Grundlagen und ein Rahmen geschaffen, um Kriterien 

für den Umgang mit den Missständen der Altstadt zu 

 entwickeln. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilde-

ten für die Verwaltung die Voraussetzungen, fachliche 

Empfehlungen für die Entwicklung der Altstadt zu 

 formulieren, dem Rat der Stadt die Festlegung eng um-

grenzter Teile der Innenstadt als Sanierungsgebiet 

 nahezulegen und den Erlass einer Sanierungssatzung zu 

veranlassen. 

Die allgemeinen Zielsetzungen im Erneuerungskonzept 

Altstadt von 1972 waren räumlicher und inhaltlicher 

 Natur. Sie orientierten sich an den städtebaulichen Ge-

gebenheiten wie Straßen- und Platzsystem, Wegebezie-

hungen, Freiräumen, räumlicher Ordnung, an der Bau-

substanz und ihrer damaligen historischen Bedeutung,1 

an der Bevölkerungsstruktur und vor allem an der funk-

tionalen Rolle, die der Altstadt zugewiesen wurde. Damit 

wurden die vorhandenen und zukünftigen Nutzungen 

im Kontext von Altstadt – Gesamtstadt – Region beschrie-

ben: Ziele und Aufgaben bezogen sich auf die Erneue-

rung und Entwicklung der Altstadt unter Berücksichti-

gung ihrer gesamtstädtischen und regionalen Rolle und 

Wirkung. Eine sanierte Altstadt würde (und sollte) zu-

sätzliche Anziehungskraft auf die Region ausüben, somit 

die Wirtschaft stärken und ökonomische, kulturelle und 

soziale Aufgaben für die Region übernehmen.

Für jedes Sanierungsgebiet, das später auf der Grund-

lage des Erneuerungskonzeptes Altstadt (im Sinne eines 

»Rahmenplans für die Altstadt«) und vertiefenden vorbe-

reitenden Untersuchungen förmlich festgesetzt wurde, 

sollten dezidierte Sanierungsziele erarbeitet und be-

schlossen werden. Sie beruhten auf den Gegebenheiten 

vor Ort und den allgemeinen Zielsetzungen für die Alt-

stadt. Diese wurden im Laufe der Jahrzehnte fortgeschrie-

ben, teilweise bedingt durch Erreichen von Zielen, Ver-

änderung von Rahmenbedingungen oder beeinflusst von 

jeweiligen Städtebauförderprogrammen.2 

Leitlinien und Ziele für die Altstadtsanierung

Unter diesen Gesichtspunkten wurden von den Gut-

achtern allgemeine Ziele und sanierungsbezogene Aufga-

ben formuliert. Dabei wiesen zwei übergeordnete Ent-

wicklungsleitlinien die Richtung: 

(1)  Erhalt und Stärkung der Zentrumsfunktion der 

 Innenstadt. Es sollten vornehmlich die Bereiche 

gestärkt werden, in denen die Altstadt bereits 

 Cityfunktion übernommen hatte. 

(2)  Erhalt und deutliche Stärkung der Wohnfunktion 

durch eine Sanierung der Altstadtwohnquartiere 

in Verbindung mit einem attraktiven Wohnum-

feld und der erforderlichen sozialen, ökonomi-

schen und technischen Infrastruktur.

 

Unter diese Leitlinien lassen sich sieben übergeord nete 

»Allgemeine Ziele und Aufgaben« für die Altstadt sub-

sumieren. 

Diese Zielsetzungen werden im nachfolgenden Ab-

schnitt verkürzt dargestellt. Sie basieren im Wesentlichen 

auf den Vorbereitenden Untersuchungen von 1970.3

1 Flächenhaushalt 

Die Regulierung des Flächenhaushaltes und der Flächen-

nutzung durch ein vorausschauendes Flächenprogramm 

(Vorbereitende Bauleitplanung).

2 Bevölkerung und Wohnen 

Ausrichten des Baulandnutzungsprogramms auf Bevöl-

kerungszuwachs in der Innenstadt und auf veränderte 

Wohnbedürfnisse: 

Angestrebt wurde dabei ein differenziertes Angebot 

innerstädtischer und innenstadtnaher Wohnungen für 

verschiedene Bedarfsgruppen. Dabei sollte das Wohn-

raumangebot den Zuwachs der Bevölkerung durch 

 Modernisierung, Neubau und Attraktivitätssteigerung 

des Wohnens in der Innenstadt fördern sowie zur inner-

städtischen Belebung beitragen. 

3 Innerstädtische Funktionen und Standortplanung 

Stärkung der funktionstragenden Zonen und deren Bezie-

hungen zueinander, Erweiterung der Zentralfunktionen 
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Die Gutachter sahen »die Hauptentwicklungszone« für 

die Altstadt in einer »gründlich umgewandelten, neuge-

stalteten Zone« im nördlichen Teil der Altstadt.1 Diese 

Zone verlief in West-Ost-Richtung zwischen Großer Stra-

ße/Norderstraße und westlichem Fördeufer bis hin zur 

Fördespitze und Teilen des östlichen Fördeufers und in 

Süd-Nord-Richtung zwischen ZOB und Fähranleger. Han-

del, Freizeiterleben, Kultur und Tourismus sollten deut-

lich aufgewertet werden, die Altstadt beleben und ihr ein 

positives Image verleihen. Aus diesen Aufgaben, die die 

Gebiete der Altstadt zu erfüllen hatten, ergab sich als vor-

dringlicher Handlungsschwerpunkt das Teilgebiet Nord, 

die Nördliche Altstadt Dabei stand in bestimmten Lagen 

das städtebauliche Gefüge zur Disposition, um neu ge-

nutzt zu werden. 

Das Gebiet um den Holm/Südermarkt war bereits in 

den fünfziger und sechziger Jahren im Rahmen der 

 Citybildung unter rein wirtschaftlich orientierten Aspek-

ten als zentraler Einkaufsbereich mit überwiegend mo-

dern anmutenden Geschäften und der Fußgängerstraße  

Holm2 weitgehend ertüchtigt worden. Die Entwicklung 

zur City erfolgte häufig zu Ungunsten mancher spät-

mittelalterlichen Gebäude und Strukturen. Die entstan-

denen Kaufhäuser sollten »neue Akzente setzen«,3 attrak-

tive Geschäfte, Dienstleistungen, Gastronomie und »gute 

Wohnungen«4 die Innenstadt beleben. Die City hat sich 

bereits vor Beginn der Sanierungsförderung aus eigener 

wirtschaftlicher Kraft entwickelt. Insofern wurde zunächst 

keine Notwendigkeit gesehen, das Städtebauförderungs-

gesetz hier anzuwenden. 

Neben der Nördlichen Altstadt wurden weitere Innen-

stadtgebiete auf der östlichen Seite der Förde zur durch-

greifenden Erneuerung und Sanierung vorgeschlagen. 

Diese wurden in den achtziger Jahren als Sanierungsge-

biete nach dem Städtebauförderungsgesetz förmlich fest-

gelegt.

Räumlicher Schwerpunkt Nord 

Ganz anders als die Haupteinkaufszone Holm/Südermarkt 

zeigte sich das Teilgebiet Nord (I) 5, das sich von der Rat-

hausstraße bis zum Nordertor zwischen Förde und West-

hang hinzieht. Die Große Straße/Norderstraße als Ver-

längerung des Holm und Rückgrat des Gebietes, wies 

deutlich bauliche Merkmale und städtebauliche Struk-

turen auf, die die Jahrhunderte alte Kaufmanns- und 

 Seefahrertradition abbildete.6 Gerade diese Straßen hat-

ten ihren historischen Erscheinungscharakter noch um 

1970, zu Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen, 

weitgehend bewahrt. Lange, tiefgestaffelte Kaufmanns-

höfe säumten die Straßenseite zur Förde hin, während 

bescheidenere Handwerkshöfe die Seite zum Hang kenn-

zeichneten. Im Vergleich zur Bebauung an der Großen 

Straße wirkten die Gebäude an der Norderstraße zurück-

haltender. 

Große Bauvorhaben auf dem Dienstleistungssektor 

und im Handel, die das Gebiet im Sinne einer Flächensa-

nierung grundlegend verändern würden, waren zu Be-

ginn der Flensburger Stadtsanierung um 1970 im Teilge-

biet Nord nicht geplant. Dieser nördliche Teil der Altstadt 

als typisches Mischgebiet mit Wohnungen, Einzelhandel, 

Großhandel und Handwerksbetrieben wurde in dem 

›Gutachten zur städtebaulichen Erneuerung‹ der NHN/

GEWOS als unbedingt erhaltenswert und vordringlich sa-

nierungsbedürftig identifiziert – nicht zuletzt wegen sei-

ner wirtschaftlichen Bedeutung. 

Im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes waren 

deutliche Verslumungstendenzen zu beobachten. Die Ab-

wanderung von Bewohnern und Gewerbebetrieben er-

wies sich als besonders hoch. Die Gebäude und Wohnun-

gen befanden sich in denkbar schlechtem Zustand. Dies 

betraf die Bausubstanz und die konstruktiven Gebäude-

teile ebenso wie die mangelhaften Ausstattungen der 

Wohnungen. So verfügten mehr als zwei Drittel (68 %) der 

Wohnungen über kein eigenes WC und in etwa drei Vier-

tel (76 %) war kein Bad vorhanden. Ein Großteil der Kü-

chen war nur notdürftig mit einem Kohleherd und einer 

Spüle ausgestattet oder eine Ausstattung fehlte ganz. 

Hinzu kamen Störungen und Mängel von außen: Etwa 

ein Drittel der Gebäude und Wohnungen wurde durch 

Verkehrslärm erheblich beeinträchtigt 7. Straßen, Plätze 

und Gänge sowie Hinterhöfe wirkten verkommen und 

waren kaum zu nutzen. Angesichts der attraktiven Neu-

Räumlicher Schwerpunkt Nord



62

baugebiete in den Flensburger Randgebieten war es bei 

dem verwahrlosten Zustand der Wohnungen und des 

Wohnumfeldes nur allzu verständlich, dass viele Bewoh-

ner die Altstadt verließen. Es erfolgte eine Wohlstands-

verlagerung von innen nach außen.

Die Abwanderung der Bewohner wirkte sich nachtei-

lig auf die vorhandenen Gewerbebetriebe aus. Vor allem 

die Geschäfte und Handwerksbetriebe, die auf die Ver-

sorgung des Gebietes ausgerichtet waren, erlitten Ge-

schäftseinbußen, verließen die nördliche Altstadt oder 

mussten ihre Betriebe aufgeben. Je weiter man nach Nor-

den kam, desto mehr nahmen der Betriebsbesatz und das 

Warenangebot ab. 

Anderen Betrieben genügten die Rahmenbedingun-

gen für ihre notwendig gewordenen Erweiterungen 

nicht. Die im Gebiet vorherrschende kleinteilige Grund-

stücksstruktur setzte der Expansion von Betrieben enge 

Grenzen. Über ein Drittel der 351 Grundstücke waren 

mit bis zu 200 qm relativ klein und schmal, ein weiteres 

Viertel maß 200 bis 500 qm. Die durchschnittliche Grund-

stücksbereite betrug rund 10 m. Produktion und Beliefe-

rung waren auf den schmalen Grundstücken und durch 

die engen Gänge nur eingeschränkt oder gar nicht mög-

lich. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, siedelten sich vie-

le Betriebe außerhalb der Altstadt in neu erschlossenen 

Gewerbegebieten an. 

Die kleinteilige Grundstücksstruktur bestimmte ins-

besondere das Erscheinungsbild der Norderstraße an der 

Westseite um die Schloßstraße. Ganghäuser auf Kleinst-

grundstücken prägten den Charakter des Oluf-Sam-

son-Ganges und des Herrenstalls. Ebenso herrschten an 

der unteren Marienstraße und der südlichen Seite der 

Neuen Straße kleine, schmale Gebäude vor. Darüber hin-

aus verteilten sich weitere Kleingrundstücke über das 

gesamte Untersuchungsgebiet.8 

Entsprechend der Grundstücks- und Gebäudestruktur 

war die Nutzung weniger intensiv und daher für Investo-

ren nicht so hochwertig und attraktiv wie im Citybereich. 

Abb. 40 Holm um 1972/73 

Abb. 41 Das Teilgebiet Nord
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straße, Kompaniestraße und Oluf-Samsons-Gang

 −  Neuordnung/Umgestaltung der westlichen und süd-

lichen Fördeuferzone zwischen Rathausstraße und 

Am Nordertor/Duburger Straße

 −  Neubau eines Abfertigungsgebäudes an der derzeiti-

gen Fördebrücke

 −  Vorschläge zur weitgehenden Verdünnung des Ver-

kehrsaufkommens im Straßenzug Schiffbrücke/ 

Norderhofenden/Süderhofenden

Ergänzend zu den Plandarstellungen wurden die städte-

baulichen Entwürfe in einem Massenmodell dargestellt.

Ergebnisse des Gutachterverfahrens

In der Bewertung der fünf städtebaulichen Konzepte 

 kamen die Obergutachter zu folgenden Ergebnissen:29

1. Städtebauliches Konzept Planungsgruppe Nord: 

 Jungjohann, Hoffmann, Bendfeld, Kiel

»Der Vorteil des Entwurfes liegt in der deutlich erkennbaren 

Gegenüberstellung der historischen und der Neueren Stadtbe-

reiche. Die »Speicherlinie«, die den Block 10 von Norden nach 

Süden durchzieht, wird als willkommener Anlaß für eine innere 

Gliederung dieses Blocks genommen. Im Bereich der Schiffbrü-

ckenstraße erfolgt eine wirksame räumliche Zäsur im Ablauf der 

Wasserfront, die einerseits eine räumliche Beziehung zwischen 

Fördebrücke und Nordermarkt herstellt und andererseits in die 

Spiel- und Fußgängerzone entlang der Speicherzone einleitet.

Im Baugebiet ergeben sich abwechslungsreich gestaltete Stra-

ßen-, Platz- und Hofräume, die östlich der Speicherlinie stärker 

differenziert werden sollten. Als positiv wird die Verengung der 

Neuen Straße beurteilt. Die allgemeine Höhenentwicklung ist gut. 

Die konsequente Gegenüberstellung von Flachdächern in geschlos-

Abb. 45  
 Städtebauliches Konzept 1

Abb. 46  
Modell Konzept 1



169

Ausgangssituation

»Trotz erheblicher Einbußen an historischer Baustruktur 

und -substanz ist die Altstadt von Flensburg insgesamt 

noch ein höchst bemerkenswertes Zeugnis kontinuier-

licher städtebaulicher Gestaltung seit dem frühen 13. 

Jahrhundert, wozu auch die Eingriffe der Gründerzeit 

und des frühen 20. Jahrhunderts gerechnet werden müs-

sen. Durch letztere gelang es, die vorindustrielle Grund-

struktur den neuartigen wirtschaftlichen und techni-

schen Bedürfnissen der Zeit gestaltend, ja, in mancher 

Hinsicht bereichernd, anzupassen. Zu berücksichtigen 

bleiben in Zukunft außer den charakteristischen Bedin-

gungen im Fördetal und außer der von diesen geprägten 

überlieferten Baustruktur der Altstadt auf beiden Förde-

seiten eine Fülle historischer Einzelgebäude und Ensem-

bles. Hierzu rechnen einige große Hofanlagen, die z. T. 

noch die Gliederung ganzer Blocks, etwa zwischen Rat-

hausstraße und Schiffbrücke, prägen.«1 Diese Charakte-

risierung der Altstadt Flensburgs im Jahre 1976, ein Jahr 

nach dem Europäischen Denkmalschutzjahr von 1975 

und zwei Jahre nach dem Beginn der Stadtsanierung in 

Flensburg nach den Regularien des neuen Städtebau-

förderungsgesetzes, fasst die Situation treffend in wenige 

Worte. Mit der Würdigung der gesamten Stadtstruktur 

als bemerkenswertes Zeugnis ist sie gleichzeitig das Be-

kenntnis der Denkmalpflege zur Erhaltung nicht nur von 

Einzeldenkmalen, sondern auch größeren städtebauli-

chen Zusammenhängen. 

Die zitierten Worte aus dem Stadtkernatlas zeigen 

aber auch die kritische Situation der Altstadt Flensburgs 

in der Mitte der 1970er Jahre auf. Sie sprechen von erheb-

lichen Einbußen, und es ist davon die Rede, dass histo-

rische Strukturen »noch« erhalten sind.

Flensburgs Altstadt hatte im Zweiten Weltkrieg nur ge-

ringe Schäden an historischer Bausubstanz davon getra-

gen. Die Einbußen, von denen oben die Rede war, sind vor 

allem in der Zeit zwischen 1950 und 1975 eingetreten. Ver-

luste sind aber bereits seit der Gründerzeit entstanden. 

Hierfür seien zwei Beispiele genannt: 1887 wurde für 

das Vergnügungsetablissement »Colosseum« ein aufwän-

diges Renaissance-Giebelhaus aus dem Jahre 1585 mit 

 zugehöriger Hofbebauung abgebrochen. Die künstlerisch 

wertvollen Terrakotta-Reliefs der Fassade kamen in die 

Obhut des Museums. 1911 wurde auf dem Grundstück 

Holm 12 das Stadtpalais von Andreas Christiansen, ein 

stattlicher Kaufmannshof mit klassizistischer Fassade, 

für den Neubau der Schleswig-Holsteinischen Bank abge-

brochen. Dieser Neubau wurde vom Architekten Hans 

Roß im Stil der Heimatschutzarchitektur gestaltet und ist 

heute selbst ein bedeutendes Baudenkmal. 

Die beiden Beispiele mögen belegen, dass Flensburg 

bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Zuge der 

gründerzeitlichen Stadtentwicklung Verluste wertvoller, 

historischer Bausubstanz hinnehmen musste. Die Bei-

spiele zeigen aber auch, dass die Ersatzbauten entweder 

selbst eine hohe Qualität aufwiesen (Beispiel Holm 12) 

oder zumindest von ihrer Grundstruktur die städtebauli-

che Struktur respektierten. Wo die städtebauliche Struk-

tur verändert wurde, geschah dies vielfach in einer – aus 

der heutigen Sicht so beurteilten – eigenen Qualität, die, 

wie die Autoren des Stadtkernatlasses zutreffend resü-

mieren, die Stadt bereicherte. Allerdings traten auch 

 Veränderungen ein, die bis heute nicht städtebaulich 

 bewältigt werden konnten: Hier sind vor allem die Frei-

legung des Nordertores und die der Südermarkt-Nordsei-

te mit dem Kattsund um die Wende zum 20. Jahrhundert 

zu nennen.

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ließ  

der Veränderungsdruck auf die Altstadt Flensburgs in-

folge der wirtschaftlichen Schwäche nach. Massive Ver-

änderungen erfuhr allerdings in der zweiten Hälfte der 

1920er Jahre der Bereich der südlichen Altstadt infolge 

der  Anbindung des neuen Bahnhofs, der Verfüllung der 

 Mühlenteiche und des Baus des Deutschen Hauses. Der 

 Durchbruch der Hindenburgstraße (heute Dr.-Todsen- 

Straße) veränderte die Südseite des Südermarkts und ver-

ursachte den Abbruch des Renaissance-Bürgerhauses 

Südermarkt 7. In nationalsozialistischer Zeit (1936) fand 

eine Flächensanierung auf einem begrenzten Areal im 

Bereich der Kleinen Fischerstraße (heute Norderfischer-

Eiko Wenzel: Denkmalpflege und  
Stadtsanierung in Flensburg
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straße) statt, die mit der Umsiedlung von unerwünschten 

Bevölkerungsteilen an den Stadtrand verbunden war. 

Dieser Maßnahme fiel die Bebauung einer typischen Sei-

tengasse sowie die beiden Kaufmannshöfe Norderstraße 

104 und 106 zum Opfer.2

In der Nachkriegszeit verstärkte sich der Druck auf  

die historische Altstadt wieder deutlich. Zunächst kam  

es zu einer Übernutzung der Gebäude, weil durch viele 

Flüchtlinge und Vertriebene die Bevölkerung stark ange-

wachsen war. Daneben wurden die Folgen jahrelanger 

baulicher Vernachlässigung immer gravierender. Als der 

Wohnungsneubau in Gang kam, verließen viele Bewohn-

erInnen die oft unzulänglichen Quartiere der Altstadt. 

Zurück blieben die, die sich einen Umzug in eine neue 

Wohnung nicht leisten konnten. Eine weitere Ursache 

für die Nachkriegsprobleme der Altstadt war das sog. 

Wirtschaftswunder, was seit den 1950er Jahren dazu führ-

te, dass Teile der Altstadt City-Funktionen übernahmen. 

Breitere Zufahrtsstraßen in die Innenstadt, Parkplätze und 

Parkhäuser waren eine Folge des stark anwachsenden In-

dividualverkehrs. Insbesondere der Ausbau des Straßen-

zugs Schützenkuhle/Friedrich-Ebert-Straße/Süderhofen-

den im bereits vor dem Zweiten Weltkrieg verrohrten 

Mühlenstromtal zerschnitt die Altstadt und beschädigte 

ihre Ränder. 

Die Liste der Verluste von historischer Bausubstanz 

dieser Zeit liest sich dann auch ein wenig wie ein Scha-

densbericht einer vom Luftkrieg getroffenen Stadt. Be-

reits in der ersten Hälfte der 1950er Jahre wurde das 

kleinstädtische Quartier an der südlichen Roten Straße 

und an der Töpferstraße 3 abgeräumt, einschließlich des 

bedeutenden Fachwerkhauses Rote Straße 21 aus dem 

Abb. 135 Große Straße 12, Renaissance-Giebelhaus, 
abgebrochen 1887

Abb. 136 Südermarkt 9, spätgotisches Bürgerhaus, 
 abgebrochen 1961
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Abb. 146  
Wohnbauung  
auf der Südseite  
der  Neuen Straße,  
2019

Abb. 145 Norderstraße 86, Kaufmannshof mit Querspeicher, Oktober 2014
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 −  1981 Speicherlinie 34 a, Sanierung des Westindien-

speichers, Architekten-gemeinschaft Rønnow, Kopen-

hagen, mit Heinrich, Flensburg.23 Besondere Heraus-

forderung bei diesem Sanierungsprojekt waren die 

geringen Deckenhöhen in dem Speichergebäude. 

Bei den an das Gebäude gestellten Nutzungsanfor-

derungen war ein Teilverlust der historischen Holz-

konstruktionen aus dem späten 18. Jahrhundert 

 unvermeidbar.

 −  1981–83 Norderstraße 38, Sanierung eines Kauf-

mannshofes mit Neubau eines Wohngebäudes auf 

den Grundstücken Segelmacherstraße 12–14, Archi-

tekten Ernst und Laust Lorenzen, Flensburg.24

 −  1982 Große Straße 42–44, Sanierung der Fassade des 

Vorderhauses, Architekt Hellwig Hofmann, Flensburg.

 −  1982 Norderstraße 79, Sanierung eines Wohn- und 

Geschäftshauses, Architekten Hasenberg und Leck-

band, Berlin

 −  1982–83 Große Straße 42–44, Sanierung des Brasse-

riehofes, Architekt Hans-Heinrich Ernst, Flens-

burg.25

 −  1982–83 Norderstraße 119–121, Sanierung von zwei 

Wohn- und Geschäftshäusern, Planungsgruppe 

Nord, Kiel (Architekten Jungjohann, Hoffmann und 

Krug).

 −  1982–84 Norderstraße 40–44, Sanierung eines Vor-

derhauses, Architekten Blaue und Polacsek, Flens-

burg.

 −  1982–2016 Oluf-Samson-Gang. Nach der Freilegung 

der Gebäude (Abbruch von Anbauten bzw. Gebäu-

den auf Nachbargrundstücken bestand die Zielset-

zung, die Bordellnutzung in den Ganghäusern durch 

Abb. 156 Sanierung Westindienspeicher Speicherlinie 34 a, 1981

Abb. 157 24 Foto: Speicherlinie 34 a, Westindienspeicher,  
April 2011
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Abb. 161 Norderstraße 107–109, südseitiger Hofflügel  
vor  Beginn der Sanierung, Zustand November 1985

Abb. 162 Norderstraße 107–109, Sanierung des   
Kaufmannshofes

Abb. 163 Das 1989/90 instandgesetzte Nordertor erhielt 
2007/08 mit der Phänomenta einen direkten Nachbarn,  
August 2014
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